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EuG: Umsatzsteuerausweis für innergemeinschaftliche Lieferungen und Strafsteuer 

Verwendet der Käufer bei Bezug einer innergemeinschaftlichen Warenlieferung nicht die ihm vom 

Bestimmungsland erteilte USt-IdNr., sondern die eines anderen Mitgliedstaates, so kann es zu ei-

ner Kumulation von Umsatzsteuerbeträgen kommen: Der Käufer schuldet die Umsatzsteuer für 

den tatsächlichen innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsland der Warenbewegung 

(vgl. Art. 40 MwStSystRL, entspricht § 3d Satz 1 UStG) und zusätzlich dazu schuldet er die Umsatz-

steuer für einen unterstellten innergemeinschaftlichen Erwerb in dem EU-Land, dessen USt-IdNr. 

er verwendet hat. Für diese „Strafsteuer“ nach Art. 41 MwStSystRL (entspricht § 3d Satz 2 UStG) 

kann der Unternehmer keinen Vorsteuerabzug geltend machen und diese Steuerschuld besteht 

so lange fort, bis er die ordnungsgemäße Erklärung der Erwerbsvorgänge im Bestimmungsland 

nachweist. 

Zusätzliche Probleme können entstehen, wenn der Käufer bei einer solchen grenzüberschreiten-

den Lieferung seine vom Abgangsland der Warenbewegung erteilte USt-IdNr. verwendet. In sei-

nem Urteil vom 25.02.2026 (T-638/24) musste sich das EuG mit der Frage befassen, ob es in die-

sen Fällen zu einer weiteren Belastung des Käufers mit nicht abziehbaren Steuerbeträgen kom-

men kann. 

Im Streitfall erwarb die Klägerin in den Jahren 2011 bis 2015 Gegenstände, welche die Lieferanten 

von Österreich in andere Mitgliedstaaten transportierten. Sie verwendete dabei gegenüber den 

Lieferern ihre österreichische USt-IdNr., weshalb die Lieferungen zuzüglich österreichischer Um-

satzsteuer in Rechnung gestellt wurden. Die Klägerin machte den Vorsteuerabzug aus diesen 

Rechnungen geltend und erklärte aber keine steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe 

in Österreich. Die österreichische Finanzverwaltung setzte zum einen eine Strafsteuer fest, da 

nicht nachgewiesen war, dass die innergemeinschaftlichen Erwerbe im Mitgliedstaat der Beendi-

gung der Versendung oder Beförderung versteuert wurden, und zum anderen versagte sie den 

Vorsteuerabzug der in den betreffenden Rechnungen ausgewiesenen Umsatzsteuer. Diese Um-

sätze seien als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen anzusehen, für die zu Unrecht ös-

terreichische Umsatzsteuer in Rechnung gestellt worden war. 

Das EuG bestätigt die Rechtsauffassung der österreichischen Finanzbehörden, wonach es (ggf. 

zeitlich begrenzt) zu einer dreifachen Steuerlast auf Seiten des Käufers kommen kann. Die Er-

werbsbesteuerung im Bestimmungsland entstehe aufgrund des faktischen Warenwegs. Die hinzu-

tretende Strafsteuer in Österreich nach Art. 41 MwStSystRL sei zwingende Folge der Verwendung 

der österreichischen USt-IdNr. durch die Klägerin beim Warenbezug. Zudem könne die von den 

Lieferanten ausgewiesene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. 

Denn diese Umsätze seien nach der Rechtslage in den Streitjahren (vor Umsetzung der sog. Quick 

Fixes zum 01.01.2020) als umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen anzusehen. Die 

Steuerbeträge in der Rechnung stellen daher einen unrichtigen Steuerausweis (vgl. Art. 203 

MwStSystRL, entspricht § 14c Abs. 1 UStG) dar, der keinen Vorsteuerabzug erlaubt. 

Die gleichzeitige Entstehung einer Steuer nach Art. 203 MwStSystRL und nach Art. 41 MwStSystRL 

sei nach Auffassung des EuG nicht ausgeschlossen, da die Regelungen unterschiedliche Zwecke 

verfolgen. Zudem müssen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer Rechnungsberichtigung vor-

sehen, sodass dem Käufer letztlich ein Erstattungsanspruch der irrtümlich in der Rechnung ausge-

wiesenen Steuerbeträge gegen den Lieferer zustehe. Auch sieht das EuG keinen Widerspruch zu 

der bisherigen EuGH-Rechtsprechung (vgl. Urteil vom 07.07.2022, C-696/20), welche die Entste-

hung der Strafsteuer ausgeschlossen hatte. Dies beruht allerdings auf der Besonderheit, dass im 

damaligen Verfahren die Lieferung an den Käufer unabänderbar als steuerpflichtig zu behandeln 

war. Im gegenwärtigen Streitfall beruht die Steuerschuld für die Warenlieferungen an den Käufer 



T A X  W E E K L Y  

# 7  |  2 7 . 0 2 . 2 0 2 6  

Seite 3 von 9 

 

aber gerade nicht auf einer Steuerpflicht der Lieferungen selbst, sondern lediglich auf dem fehler-

haften Steuerausweis für diese Umsätze. Aufgrund der grundsätzlichen Korrekturmöglichkeit der 

Rechnung soll daher aber keine unzulässige doppelte Besteuerung vorliegen. 

Das Urteil verdeutlicht die drastischen Konsequenzen, die sich aus einer unzutreffenden Behand-

lung von grenzüberschreitenden Warenlieferungen innerhalb der EU für den Käufer ergeben kön-

nen. Zwar hat sich mit Einführung der sog. Quick Fixes zum 01.01.2020 die Rechtslage geändert; 

eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ist hiernach ausgeschlossen, wenn der Käufer 

mit der USt-IdNr. des Abgangslandes auftritt. Allerdings gilt es auch in diesem Zusammenhang, 

die weitere Rechtsprechung des EuG kritisch zu verfolgen, da das EuG bereits in einem weiteren 

Vorlageverfahren (T-689/25) die unterlassene Mitteilung einer USt-IdNr. für die Annahme einer 

steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung bewerten soll. 

 

BFH: Feier des Arbeitgebers anlässlich der Verabschiedung eines Arbeitnehmers führt nicht zu 

Arbeitslohn 

Trägt der Arbeitgeber die Kosten für einen Empfang anlässlich der Verabschiedung seines Arbeit-

nehmers in den Ruhestand, führen diese Kosten bei dem Ausscheidenden nicht zu Arbeitslohn, 

wenn es sich bei der Veranstaltung um ein Fest des Arbeitgebers handelt. Dies hat der BFH mit 

Urteil vom 19.11.2025 (VI R 18/24) entschieden. 

Die Klägerin – ein Geldinstitut – veranstaltete im Jahr 2019 einen Empfang in ihren Geschäftsräu-

men, um den scheidenden Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden und gleichzeitig seinen 

Nachfolger vorzustellen. Organisation und Umsetzung oblagen der Personalabteilung. Die Gäste-

liste wurde unabhängig von der konkreten Veranstaltung nach geschäftsbezogenen Gesichts-

punkten festgelegt. Unter den ca. 300 geladenen Gästen befanden sich frühere und jetzige Vor-

standsmitglieder der Klägerin, ausgewählte Mitarbeiter, der Verwaltungsrat, Angehörige des öf-

fentlichen Lebens aus Politik, Verwaltung sowie bedeutenden Unternehmen und Institutionen aus 

der Region. Weiter waren Vertreter von Banken und Sparkassen, von Verbänden, Kammern und 

kulturellen Einrichtungen sowie Pressevertreter anwesend. Außerdem waren acht Familienange-

hörige des scheidenden Vorstandsvorsitzenden eingeladen. Die Kosten für den Empfang trug die 

Klägerin. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Kosten dem ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzen-

den als Arbeitslohn zuzurechnen seien und nahm die Klägerin für die hierauf entfallende Lohn-

steuer in Haftung. Es berief sich auf seine internen Lohnsteuerrichtlinien (LStR) – R 19.3 Abs. 2 

Nr. 3 LStR –, wonach übliche Sachleistungen des Arbeitgebers aus Anlass der Verabschiedung ei-

nes Arbeitnehmers steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen, wenn die Aufwendungen des Arbeit-

gebers 110 € pro Gast überschreiten. 

Das Finanzgericht sah dies anders. Es gab der Klage teilweise statt und bejahte steuerpflichtigen 

Arbeitslohn nur insoweit, als die Kosten auf den ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden und seine 

Familienangehörigen entfallen sind.  

Der BFH hat die Revision des Finanzamts nun zurückgewiesen und die Entscheidung des Finanz-

gerichts im Wesentlichen bestätigt. Finanziert der Arbeitgeber eine Feierlichkeit, liegt Arbeits-

lohn nur vor, wenn es sich um eine private Feier des Arbeitnehmers handelt, nicht aber, wenn die 

Gäste anlässlich eines Festes des Arbeitgebers bewirtet werden. Ob es sich um ein Fest des Ar-

beitgebers oder ein solches des Arbeitnehmers handelt, ist unter Berücksichtigung aller Um-
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stände des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei ist neben dem Anlass der Feierlichkeit auch von Be-

deutung, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt, wer eingeladen ist, wo gefeiert 

wird und welchen Charakter das Fest hat (betrieblich oder privat). 

Diese Grundsätze hatte der BFH bereits im Jahr 2003 in seinem Urteil vom 28.01.2003 – VI R 

48/99 (BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724) – zur Geburtstagsfeier eines Vorstandsmitglieds einer 

Genossenschaftsbank aufgestellt und sie nun auf den Fall der Verabschiedung des Vorstandsvor-

sitzenden in den Ruhestand übertragen. Die Verabschiedung hat ganz überwiegend beruflichen 

Charakter. Sie stellt den letzten Akt im aktiven Dienst des Arbeitnehmers bei seinem Arbeitgeber 

dar und ist folglich (noch) Teil der Berufstätigkeit. Mit der Verabschiedung des scheidenden Vor-

standsvorsitzenden ging zudem die Amtseinführung seines Nachfolgers einher. Die Klägerin selbst 

trat als Gastgeberin des Empfangs auf und bestimmte die Gästeliste. Der Empfang fand schließ-

lich in den Räumlichkeiten der Klägerin statt. Der BFH hat außerdem geklärt, dass entgegen der 

Auffassung des Finanzgerichts auch die auf den Vorstandsvorsitzenden selbst und seine Familien-

angehörigen entfallenden Kosten kein Arbeitslohn sind, wenn wie im Streitfall die Teilnahme der 

Familienangehörigen gesellschaftsüblich ist. 

Das Urteil stellt damit klar, dass Unternehmen die Kosten für die Verabschiedung ihrer scheiden-

den Mitarbeiter ohne lohnsteuerliche Nachteile übernehmen können, solange die Veranstaltung 

als betriebliche Feierlichkeit ausgestaltet ist. In der Praxis sollte die betriebliche Veranlassung 

entsprechend dokumentiert werden. 

Da das Urteil der (noch) geltenden Lohnsteuerrichtlinie entgegensteht, ist eine Reaktion der Fi-

nanzverwaltung zu erwarten. 

 

BFH: Einkommensminderung im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG  

Grundsätzlich erhöhen verdeckte Einlagen das Einkommen der Körperschaft nicht (§ 8 Abs. 3 

Satz 3 KStG). Anders ist es aber nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG, soweit eine verdeckte Einlage das 

Einkommen des Gesellschafters gemindert hat (Korrespondenzprinzip). Mit Urteil vom 19.11.2025 

(I R 40/23) hat der BFH nun entschieden, dass eine auf Ebene des Gesellschafters versäumte Be-

steuerung des durch § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG fingierten Veräußerungsgewinns bei der verdeckten 

Einlage von Kapitalgesellschaftsanteilen keine Einkommensminderung im Sinne des § 8 Abs. 3 

Satz 4 KStG ist. 

Im Streitfall war L der Alleingesellschafter der H-GmbH. Die Anteile an der H-GmbH wurden in sei-

nem Privatvermögen i.S.d. § 17 EStG gehalten. Im Jahr 2011 übertrug L die Anteile unentgeltlich 

und ohne Gewährung von Anteilen auf die neu gegründete L-GmbH (Klägerin), an welcher er 

ebenfalls als Alleingesellschafter beteiligt war. Zum 31.12.2011 wurden bei der Klägerin beim An-

lagevermögen die Anteile an der H-GmbH gegen Kapitalrücklage gebucht. Im bestandskräftigen 

Körperschaftsteuerbescheid für das Jahr 2011 wurde die Übertragung der Anteile an der H-GmbH 

ebenso wenig berücksichtigt wie bei der Einkommensteuerveranlagung des L, da keine ver-

deckte Einlage aus der (fiktiven) Veräußerung (§ 17 Abs. 1 Satz 2 EStG) erfasst wurde. 

Für das Streitjahr 2012 erhöhte das Finanzamt das Einkommen der Klägerin, nachdem verfahrens-

rechtlich eine Änderung im Veranlagungszeitraum 2011 nicht mehr möglich war. Es vertrat die 

Auffassung, dass L seine Anteile an der H-GmbH in die Klägerin eingelegt habe und die Einlage 

nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b EStG mit dem Teilwert anzusetzen sei. Das Finanzamt beurteilte 

die Übertragung als verdeckte Einlage und änderte die Steuerbescheide, indem es den Vorgang 
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auf Ebene der Klägerin einkommenserhöhend nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG berücksichtigte. Das Fi-

nanzgericht bestätigte diese Behandlung. Gegen dieses Urteil wandte sich die Klägerin mit ihrer 

Revision.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und der Klage stattgegeben. Das Fi-

nanzgericht sei zwar rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es sich bei der Anteilsübertragung 

auf die Klägerin um eine verdeckte Einlage und keinen unter § 20 UmwStG 2006 fallenden Vor-

gang handele. Ebenfalls zutreffend habe es angenommen, dass der Anwendungsbereich des § 8 

Abs. 3 Satz 4 KStG nicht auf Sachverhalte mit Körperschaften als Gesellschaftern beschränkt sei, 

sondern auch natürliche Personen als Gesellschafter, bei welchen sich die Anteile auch im Privat-

vermögen befinden könnten, miteinschließe. Jedoch halte die Annahme des Finanzgerichts, die 

verdeckte Einlage sei ausnahmsweise einkommenserhöhend zu erfassen, mangels Vorliegens der 

Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG einer rechtlichen Prüfung nicht stand.  

Die verdeckte Einlage müsse danach im Rahmen der Besteuerung des Gesellschafters zu einer 

Minderung seines Einkommens als steuerlicher Bemessungsgrundlage geführt haben, wie es z.B. 

der Fall ist, wenn die verdeckte Einlage beim Gesellschafter als Werbungskosten oder Betriebs-

ausgabe steuermindernd berücksichtigt worden ist. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz 

habe die Übertragung der Kapitalgesellschaftsanteile an die Klägerin auf der Ebene des L indes-

sen nicht zu einer Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG 

geführt, da vorliegend die Besteuerung des L gänzlich unterblieben war. Vielmehr sei es infolge 

der versäumten Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG zu einer Nichterfassung einer (fiktiven) 

Einkommenserhöhung aus der Aufdeckung der in den übertragenden Anteilen ruhenden stillen 

Reserven gekommen. Hierbei handele es sich nicht um einen Unterfall einer „Einkommensminde-

rung“ i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG.  

Das Telos der Norm, wonach Besteuerungslücken verhindert werden sollen, erzwinge keine über 

den Wortlaut der Norm hinausgehende Auslegung. Bezogen auf versehentlich nicht erfasste fik-

tive Veräußerungsgewinne nach § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG komme hinzu, dass keine Besteuerungs-

lücke drohe, weil die Versteuerung später im Fall der echten Veräußerung der Anteile nachgeholt 

werde.  

 

BFH: Kein gewerbesteuerliches Schachtelprivileg bei unterjährigem qualifizierten Anteilstausch 

– Verhältnis von § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 zu § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG  

Im Urteil vom 17.12.2025 (I R 9/23) hatte der BFH darüber zu entscheiden, ob die nach einem un-

terjährigen qualifizierten Anteilstausch erfolgte Ausschüttung zu einer Kürzung des Gewerbeer-

trags nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG (sog. gewerbesteuerliches Schachtelprivileg) führt.  

Im Streitfall war die Klägerin eine GmbH, deren Alleingesellschafter V ist. Dieser war ebenfalls al-

leiniger Gesellschafter der V-GmbH. Die Klägerin ist zudem Komplementärin einer GmbH & Co. 

KG, deren alleiniger Kommanditist wiederum V ist. Im April 2016 beschloss die Gesellschafterver-

sammlung der Klägerin eine Stammkapitalerhöhung. Die auf den neuen Geschäftsanteil zu leis-

tende Stammeinlage war im Wege des Anteilstauschs dadurch zu leisten, dass V als Übernehmer 

des neuen Geschäftsanteils die von ihm gehaltene Beteiligung an der V-GmbH in die Klägerin ein-

brachte. Die Anteile an der V-GmbH waren zuvor im Sonder-Betriebsvermögen des V bei der KG 

bilanziert. Die eingebrachte Beteiligung wurde von der Klägerin als sog. qualifizierter Anteils-

tausch im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 behandelt und mit dem Buchwert ange-

setzt. 



T A X  W E E K L Y  

# 7  |  2 7 . 0 2 . 2 0 2 6  

Seite 6 von 9 

 

Im September 2016 erhielt die Klägerin als nunmehrige Alleingesellschafterin der V-GmbH eine 

Gewinnausschüttung. Im Gewerbesteuermessbescheid 2016 lehnte das beklagte Finanzamt eine 

Kürzung des durch die Gewinnausschüttung erhöhten Gewerbeertrags ab, weil die Beteiligung an 

der V-GmbH nicht schon zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 % betragen habe und 

die Voraussetzungen des sog. Schachtelprivilegs (§ 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG) damit nicht vorlägen. 

Dem widersprach das Finanzgericht und wendete das sog. Schachtelprivileg an.  

Nunmehr hat der I. Senat des BFH in Bestätigung seiner Rechtsprechung das Urteil der Vorinstanz 

aufgehoben und die Klage abgewiesen. Entscheidungserhebliche Tatbestandsvoraussetzung des 

§ 9 Nr. 2a GewStG sei, ob die Beteiligung "zu Beginn des Erhebungszeitraums" bestanden habe. 

Dabei gelte das Stichtagsprinzip, so dass es auf spätere Veränderungen regelmäßig nicht an-

komme. Hiervon ausgehend seien deshalb die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG im Streit-

fall nicht erfüllt, da die Klägerin zu Beginn des Erhebungszeitraums, also am 01.01.2016, tatsäch-

lich nicht an der V-GmbH beteiligt gewesen sei.  

Es erfolge auch keine Zurechnung der Vorbesitzzeit nach den Vorschriften des Umwandlungs-

steuergesetzes 2006. Zwar sei nach entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 2 Satz 3 (i.V.m. § 23 

Abs. 1) UmwStG 2006 bei einem sog. qualifizierten Anteilstausch unter der Voraussetzung des An-

satzes des eingebrachten Betriebsvermögens mit einem unter dem gemeinen Wert liegenden 

Wert durch die übernehmende Gesellschaft der Zeitraum der Zugehörigkeit eines Wirtschafts-

guts zum Betriebsvermögen der übertragenden Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger 

anzurechnen, wenn die Dauer der Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen für 

die Besteuerung von Bedeutung sei. Das damit angesprochene zeitliche Maß ("Dauer") sei aller-

dings für die Gewährung des sog. gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach Maßgabe 

von § 9 Nr. 2a GewStG nicht relevant. Denn die Norm stelle allein darauf ab, dass eine Beteiligung 

von mindestens 15 % am Grund- oder Stammkapital zu Beginn des Erhebungszeitraums – damit 

zu einem Zeitpunkt und nicht für einen Zeitraum – bestanden habe.  

Die Regelung des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 sei als spezifische Ausnahmevorschrift zu ver-

stehen. Dies führe dazu, dass eine erweiternde Auslegung in dem Sinne, dass der erforderliche 

Beteiligungszeitraum als "tatbestandliches Weniger" durch einen Beteiligungsstichtag ersetzt 

werde, abzulehnen sei. Daran ändere auch die Verweisung in § 23 Abs. 1 UmwStG 2006 auf § 12 

Abs. 3 Hs. 1 UmwStG 2006 nichts, weil diese als "Generalklausel" für Fälle des Eintritts in (zurück-

liegende) Zeiterfordernisse hinter die insoweit speziellere Verweisungsnorm des § 4 Abs. 2 Satz 3 

UmwStG 2006 systematisch zurücktrete. Im Fall eines qualifizierten Anteilstausches könne deshalb 

eine rückwirkende Zurechnung der Beteiligung auf den für das gewerbesteuerliche Schachtelpri-

vileg relevanten Zeitpunkt zu Beginn des Erhebungszeitraums nicht erfolgen. 
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Alle am 24.02.2026 und am 26.02.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 9/23 17.12.2025 
Verhältnis von § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 zu § 9 Nr. 2a 

Satz 1 GewStG 

I R 40/23 19.11.2025 Einkommensminderung im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG 

IX R 27/24 04.11.2025 
Keine Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit der Virtuellen 

Automatensteuer 

IX R 28/24 04.11.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 04.11.2025 IX 

R 27/24 - Keine Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit der 

Virtuellen Automatensteuer 

V R 4/23 13.11.2025 
Zur Umsatzbesteuerung von Leistungen eines gemeinnützigen 

Sportvereins 

IX R 4/25 27.01.2026 
Hochpreisiges Wohnmobil als Gegenstand des täglichen Ge-

brauchs 

VI R 18/24 19.11.2025 
Feier des Arbeitgebers anlässlich der Verabschiedung eines Ar-

beitnehmers führt nicht zu Arbeitslohn 

 

Alle am 26.02.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX E 3/26 11.02.2026 

Streitwert eines datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs 

sowie eines nicht bezifferten Schadenersatzanspruchs nach 

der DSGVO; Streitwert bei unzulässigem Rechtsmittel 

IX R 28/23 04.11.2025 

Kein Recht zur Verweigerung einer Auskunft nach Art. 15 

DSGVO bei Kenntnis des Betroffenen von den personenbe-

zogenen Daten 

V S 2/25 

(PKH) 
09.02.2026 

Darlegungserfordernisse bei PKH-Antrag im Nichtzulas-

sungsbeschwerde-Verfahren 

X R 28/23 30.10.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 30.10.2025 X R 

25/23 - Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung einer Ka-

pitalleistung aus der betrieblichen Altersversorgung, die auf 

der Ausübung eines freien Kapitalwahlrechts des früheren 

Arbeitnehmers beruht 

XI B 61/14 24.06.2015 

Kein Anspruch auf Besteuerung mit dem günstigsten in ei-

nem anderen EU-Mitgliedstaat vorhandenen Steuersatz - 

Geltendmachung der grundsätzlichen Bedeutung einer 

Rechtsfrage - Die Entscheidung wurde nachträglich zur Aus-

wertung bestimmt 
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620063/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650037/
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Alle bis zum 27.02.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7532/00030/005/206 
23.02.2026 

Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts 

IV D 2 - S 

0403/00009/001/031 
23.02.2026 

Hinweise auf die wesentlichen Rechte und Mitwir-

kungspflichten des Steuerpflichtigen bei der Außenprü-

fung (§ 5 Absatz 2 Satz 2 BpO 2000) 

IV B 2 - S 1301-

AUT/00983/013/011 
19.02.2026 

Konsultationsvereinbarung bezüglich Rentenzahlungen 

der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder so-

wie Rentenzahlungen einer kommunalen oder kirchli-

chen Zusatzversorgungseinrichtung nach dem deutsch-

österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-02-23-fragebogen-erfassung-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-02-23-fragebogen-erfassung-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-02-23-hinweise-rechte-mitwirkungspflichten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-02-23-hinweise-rechte-mitwirkungspflichten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2026-02-19-kvb-rentenzahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2026-02-19-kvb-rentenzahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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URTEIL DES GERICHTS (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


25. Februar 2026(*)


„ Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Ort des
innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen – Art. 40 und 41 der Richtlinie 2006/112/EG –


Mehrwertsteuerschuldner – Art. 203 der Richtlinie 2006/112 – Grundsatz der steuerlichen Neutralität –
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Innergemeinschaftliche Erwerbe unter einer vom


Herkunftsmitgliedstaat der Gegenstände erteilten Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer – Irrtümlicher
Ausweis der Umsatzsteuer in den Rechnungen für die entsprechenden innergemeinschaftlichen


Lieferungen “


In der Rechtssache T‑638/24,


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art.  267 AEUV, eingereicht vom
Verwaltungsgerichtshof (Österreich) mit Entscheidung vom 23.  Oktober 2024, beim Gerichtshof
eingegangen am 22. November 2024, in dem Verfahren


Finanzamt Österreich


gegen


D GmbH


erlässt


DAS GERICHT (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung des Präsidenten S.  Papasavvas, der Richterin
N. Półtorak sowie der Richter M. Sampol Pucurull, D. Petrlík (Berichterstatter) und W. Valasidis,


Generalanwalt: J. Martín y Pérez de Nanclares,


Kanzler: V. Di Bucci,


aufgrund der am 10.  Dezember 2024 gemäß Art.  50b Abs.  3 der Satzung des Gerichtshofs der
Europäischen Union erfolgten Weiterleitung des Vorabentscheidungsersuchens vom Gerichtshof an das
Gericht,


in Anbetracht des Sachgebiets nach Art.  50b Abs.  1 Buchst.  a der Satzung des Gerichtshofs der
Europäischen Union und des Nichtvorliegens einer eigenständigen Auslegungsfrage im Sinne von
Art. 50b Abs. 2 der Satzung,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch A. Posch, J. Schmoll und F. Koppensteiner als
Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch P. Carlin und L. Hohenecker als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 29. Oktober 2025


folgendes







Urteil


1                Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art.  40, 41 und 203 der Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28.  November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
(ABl. 2006, L 347, S. 1, im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie) sowie der Grundsätze der Neutralität
der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit.


2                Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Finanzamt Österreich (im Folgenden:
Finanzamt) und der D GmbH über die Festsetzung der von dieser Gesellschaft für die Steuerjahre 2011
bis 2015 geschuldeten Mehrwertsteuer.


 Rechtlicher Rahmen


 Unionsrecht


3        In Art. 2 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


…


b)            der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen
Entgelt


i)      durch einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt …“


4        Art. 20 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Als ‚innergemeinschaftlicher‘ Erwerb von Gegenständen gilt die Erlangung der Befähigung, wie ein
Eigentümer über einen beweglichen körperlichen Gegenstand zu verfügen, der durch den Verkäufer
oder durch den Erwerber oder für ihre Rechnung nach einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem
sich der Gegenstand zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder Beförderung befand, an den
Erwerber versandt oder befördert wird. …


…“


5        Art. 40 der Mehrwertsteuerrichtlinie lautet:


„Als Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen gilt der Ort, an dem sich die
Gegenstände zum Zeitpunkt der Beendigung der Versendung oder Beförderung an den Erwerber
befinden.“


6        Art. 41 der Mehrwertsteuerrichtlinie hat folgenden Wortlaut:


„Unbeschadet des Artikels 40 gilt der Ort eines innergemeinschaftlichen Erwerbs von Gegenständen im
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i als im Gebiet des Mitgliedstaats gelegen, der dem
Erwerber die von ihm für diesen Erwerb verwendete Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer erteilt hat,
sofern der Erwerber nicht nachweist, dass dieser Erwerb im Einklang mit Artikel 40 besteuert worden
ist.


Wird der Erwerb gemäß Artikel 40 im Mitgliedstaat der Beendigung der Versendung oder Beförderung
der Gegenstände besteuert, nachdem er gemäß Absatz  1 besteuert wurde, wird die
Steuerbemessungsgrundlage in dem Mitgliedstaat, der dem Erwerber die von ihm für diesen Erwerb
verwendete Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer erteilt hat, entsprechend gemindert.“


7        Art. 138 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie sah vor dem Erlass der Richtlinie (EU) 2018/1910 des
Rates vom 4. Dezember 2018 (ABl. 2018, L 311, S. 39) Folgendes vor:







„Die Mitgliedstaaten befreien die Lieferungen von Gegenständen, die durch den Verkäufer, den
Erwerber oder für ihre Rechnung nach Orten außerhalb ihres jeweiligen Gebiets, aber innerhalb der
[Europäischen Union] versandt oder befördert werden, von der Steuer, wenn diese Lieferung an einen
anderen Steuerpflichtigen … bewirkt wird, [der] als [solcher] in einem anderen Mitgliedstaat als dem
des Beginns der Versendung oder Beförderung der Gegenstände handelt.“


8        Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Art. 203 Die Mehrwertsteuer wird von jeder Person geschuldet, die diese Steuer in einer Rechnung
ausweist.“


 Österreichisches Recht


9        § 11 Abs. 12 des Umsatzsteuergesetzes 1994 vom 23. August 1994 (BGBl. 663/1994, im Folgenden:
UStG 1994) sieht vor:


„Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen Steuerbetrag,
den er nach diesem Bundesgesetz für den Umsatz nicht schuldet, gesondert ausgewiesen, so schuldet er
diesen Betrag auf Grund der Rechnung, wenn er sie nicht gegenüber dem Abnehmer der Lieferung oder
dem Empfänger der sonstigen Leistung entsprechend berichtigt. …“


10      Art. 3 Abs. 8 des Anhangs (Binnenmarkt) des UStG 1994 bestimmt:


„Der innergemeinschaftliche Erwerb wird in dem Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt, in dem sich der
Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. Verwendet der Erwerber gegenüber
dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer‑Identifikationsnummer,
so gilt der Erwerb solange in dem Gebiet dieses Mitgliedstaates als bewirkt, bis der Erwerber
nachweist, dass der Erwerb durch den im ersten Satz bezeichneten Mitgliedstaat besteuert worden ist.
…“


 Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen


11            D ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht. Sie erwarb
Gegenstände von in Österreich ansässigen Lieferanten (im Folgenden: Lieferer), die sie sich von
diesem Mitgliedstaat aus in andere Mitgliedstaaten liefern ließ. Im Rahmen dieser Erwerbe teilte sie
den Lieferern ihre österreichische Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer mit. Die Lieferer stellten ihr
Rechnungen über die Lieferung dieser Gegenstände aus, in denen die österreichische Umsatzsteuer
ausgewiesen war. Für die Zwecke ihrer Steuererklärungen vertrat D zum einen die Ansicht, dass diese
Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig sei, und zum anderen, dass es sich bei den fraglichen Erwerben
nicht um in Österreich steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe handele.


12      Im Rahmen einer Steuerprüfung bei D erließ die Steuerverwaltung gegen sie Umsatzsteuerbescheide
für die Steuerjahre 2011 bis 2015, in welche die oben in Rn.  11 genannten Umsätze fallen. Ihrer
Ansicht nach stellten diese Umsätze innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen im Sinne von
Art.  20 Abs.  1 der Mehrwertsteuerrichtlinie dar. Die Steuerverwaltung stellte fest, dass D für die
Zwecke dieser Umsätze ihre österreichische Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer verwendet habe
und dass D nicht nachgewiesen habe, dass diese Erwerbe im Mitgliedstaat der Beendigung der
Versendung oder Beförderung der Gegenstände der Mehrwertsteuer unterlegen hätten. Daher seien
diese Erwerbe gemäß Art.  3 Abs.  8 des Anhangs (Binnenmarkt) des UStG 1994, der Art.  41 der
Mehrwertsteuerrichtlinie umsetze, in Österreich steuerpflichtig. Darüber hinaus seien die
entsprechenden innergemeinschaftlichen Lieferungen von der Mehrwertsteuer befreit, und die Lieferer
hätten diese Steuer daher zu Unrecht für diese Lieferungen in Rechnung gestellt. Nach § 11 Abs. 12
UStG 1994, mit dem Art.  203 der Richtlinie umgesetzt werde, schuldeten die Lieferer diese jedoch.
Insoweit versagte die Steuerverwaltung D den Vorsteuerabzug der in den betreffenden Rechnungen
ausgewiesenen Umsatzsteuer.


13      Am 24. November 2020 wies das Bundesfinanzgericht (Österreich) die Beschwerde von D gegen die
oben in Rn. 12 genannten Steuerbescheide ab.







14      Der mit der Revision von D befasste Verwaltungsgerichtshof (Österreich), das vorlegende Gericht, hob
die Entscheidung des Bundesfinanzgerichts vom 24.  November 2020 auf und verwies die Sache an
dieses zurück, da er der Ansicht war, dass die in Rede stehenden Umsätze nach Art.  3 Abs.  8 des
Anhangs (Binnenmarkt) des UstG 1994 nicht steuerpflichtig seien.


15      Mit Erkenntnis vom 18. Oktober 2022 gab das Bundesfinanzgericht der Beschwerde von D Folge und
sprach unter Hinweis auf das Urteil vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w  W. (Falsche
Einstufung einer Kette von Umsätzen) (C‑696/20, EU:C:2022:528), aus, dass es zu keinem
innergemeinschaftlichen Erwerb von D in Österreich nur wegen des Verwendens ihrer österreichischen
Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer für die Zwecke der fraglichen Umsätze gekommen sei.


16      Die Steuerverwaltung erhob daraufhin Revision beim vorlegenden Gericht. Dieses stellt sich Fragen
zur Auslegung der Art.  40, 41 und 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie der Grundsätze der
Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit. Es fragt sich, ob diese Artikel und
Grundsätze der Besteuerung der in Rede stehenden innergemeinschaftlichen Erwerbe in Österreich auf
der Grundlage der Regelung in Art.  3 Abs.  8 des Anhangs (Binnenmarkt) des UstG 1994
entgegenstehen, wenn in Österreich für die entsprechenden innergemeinschaftlichen Lieferungen
gemäß § 11 Abs. 12 UstG 1994, der Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie umsetzt, eine Steuerschuld
aufgrund des irrtümlichen Ausweises der Umsatzsteuer in den Rechnungen besteht.


17            Das vorlegende Gericht hat insoweit Zweifel, ob die im Urteil vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby
Skarbowej w  W. (Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen) (C‑696/20, EU:C:2022:528),
entwickelte Lösung auf das Ausgangsverfahren übertragen werden kann. Anders als in der Rechtssache,
in der jenes Urteil ergangen sei, werde die Umsatzsteuer auf die Lieferungen an  D nicht deshalb
geschuldet, weil die Steuerverwaltung diese Lieferungen nicht als steuerfrei angesehen habe, sondern
weil in den betreffenden Rechnungen die österreichische Umsatzsteuer zu Unrecht ausgewiesen
worden sei. Außerdem sei diese Steuerschuld nicht endgültig, denn §  11 Abs.  12 UStG 1994
ermögliche es den Lieferern, fehlerhafte Rechnungen unbefristet zu berichtigen, und zwar auch dann,
wenn für das Jahr der Rechnungsausstellung schon Verjährung eingetreten sei.


18      Unter diesen Umständen hat der Verwaltungsgerichtshof beschlossen, das Verfahren auszusetzen und
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.            Stehen die Art.  40, 41 und 203 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sowie die Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit und der Neutralität der Anwendung einer nationalen Bestimmung  – Art.  3
Abs. 8 zweiter Satz des Anhangs (Binnenmarkt) des UStG 1994 –, wonach der Erwerb solange in
dem Gebiet jenes Mitgliedstaates, dessen Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer vom Erwerber
verwendet wurde, als bewirkt gilt, bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb in jenem
Mitgliedstaat besteuert wurde, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder
Versendung befindet, in solchen Fällen entgegen, in denen der innergemeinschaftliche Erwerb
mit einer innergemeinschaftlichen Lieferung einhergeht, die in Österreich als steuerfreie
Lieferung behandelt wurde, aber aufgrund des Ausweises einer österreichischen Umsatzsteuer in
der Rechnung eine Steuerschuld für diese Lieferung aufgrund der ausgestellten Rechnung
besteht?


2.            Für den Fall, dass die Frage  1 bejaht wird: Führt der aufgrund einer späteren
Rechnungsberichtigung durch deren Aussteller erfolgte Wegfall der zu Unrecht in der Rechnung
über die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ausgewiesenen Umsatzsteuer zu einem
innergemeinschaftlichen Erwerb gemäß Art. 41 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und wenn ja,
zu welchem Zeitpunkt wird dieser innergemeinschaftliche Erwerb bewirkt?


 Zu den Vorlagefragen


 Zur ersten Frage


19      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Art. 40, 41 und
203 der Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der
Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen sind, dass sie der Anwendung einer nationalen Regelung







entgegenstehen, die einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Mitgliedstaat des Beginns der
Versendung oder Beförderung der Gegenstände mit der Begründung der Mehrwertsteuer unterwirft,
dass der Erwerber diesen Erwerb unter der ihm von diesem Mitgliedstaat erteilten
Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer getätigt hat, wenn ein solcher Erwerb mit einer von der
Mehrwertsteuer befreiten innergemeinschaftlichen Lieferung einhergeht, für die in diesem
Mitgliedstaat nach der in Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel aufgrund der
irrtümlichen Inrechnungstellung der Mehrwertsteuer für diese Lieferung eine Steuerschuld besteht.


20            Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen
grundsätzlich einen Umsatz darstellt, der gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie
der Mehrwertsteuer unterliegt.


21      Nach Art. 40 der Mehrwertsteuerrichtlinie gilt als Mitgliedstaat eines innergemeinschaftlichen Erwerbs
von Gegenständen der Mitgliedstaat, in dem sich die Gegenstände zum Zeitpunkt der Beendigung der
Versendung oder Beförderung an den Erwerber befinden (im Folgenden: Ankunftsmitgliedstaat).


22            Bewirkt der Erwerber den innergemeinschaftlichen Erwerb jedoch unter einer von einem anderen
Mitgliedstaat als dem Ankunftsmitgliedstaat erteilten Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer (im
Folgenden: Registrierungsmitgliedstaat), so gilt der Ort dieses Erwerbs nach Art.  41 Abs.  1 der
Mehrwertsteuerrichtlinie als im Gebiet des Registrierungsmitgliedstaats gelegen, sofern der Erwerber
nicht nachweist, dass dieser Erwerb im Ankunftsmitgliedstaat besteuert worden ist.


23      Unter den Umständen des Ausgangsverfahrens – die vor der Einführung von Art. 138 Abs. 1 Buchst. b
der Mehrwertsteuerrichtlinie durch die Richtlinie 2018/1910 liegen  – soll Art.  41 Abs.  1 der
Mehrwertsteuerrichtlinie auch dann anwendbar sein, wenn es sich bei dem Mitgliedstaat, der sich auf
diese Bestimmung stützt, um als Registrierungsmitgliedstaat einen innergemeinschaftlichen Erwerb
von Gegenständen der Mehrwertsteuer zu unterwerfen, um den Mitgliedstaat des Beginns der
Versendung oder Beförderung der Gegenstände (im Folgenden: Abgangsmitgliedstaat) handelt (Urteil
vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w  W. [Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen],
C‑696/20, EU:C:2022:528, Rn. 43).


24      Ferner ist zum Kontext von Art. 41 der Mehrwertsteuerrichtlinie auch darauf hinzuweisen, dass nach
dem allgemeinen System der Mehrwertsteuerrichtlinie ein im Ankunftsmitgliedstaat oder
Registrierungsmitgliedstaat besteuerter innergemeinschaftlicher Erwerb mit einer im
Abgangsmitgliedstaat nach Art.  138 Mehrwertsteuerrichtlinie steuerbefreiten innergemeinschaftlichen
Lieferung einhergeht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W.
[Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen], C‑696/20, EU:C:2022:528, Rn.  51). Durch die
Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung, die mit einem innergemeinschaftlichen Erwerb
einhergeht, kann die Doppelbesteuerung und damit die Verletzung des dem gemeinsamen
Mehrwertsteuersystem innewohnenden Grundsatzes der steuerlichen Neutralität vermieden werden
(Urteil vom 27. September 2007, Teleos u. a., C‑409/04, EU:C:2007:548, Rn. 25).


25      Zudem soll mit der Regelung in Art. 41 der Mehrwertsteuerrichtlinie zum einen sichergestellt werden,
dass ein bestimmter innergemeinschaftlicher Erwerb besteuert wird. Zum anderen bezweckt sie die
Verhinderung der Doppelbesteuerung dieses Erwerbs (vgl. Urteil vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby
Skarbowej w W. [Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen], C‑696/20, EU:C:2022:528, Rn. 41
und die dort angeführte Rechtsprechung).


26            Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Steuerverwaltung die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden innergemeinschaftlichen Lieferungen als von der
Mehrwertsteuer befreite Umsätze behandelt hat. Die Steuerverwaltung wandte auf diese Lieferungen
jedoch die in Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellte Regel an und begründete dies damit,
dass in den Rechnungen für diese Lieferungen zu Unrecht die Umsatzsteuer ausgewiesen worden sei.


27      Hierzu ergibt sich aus Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie, dass die Mehrwertsteuer von jeder Person
geschuldet wird, die diese Steuer in einer Rechnung ausweist.


28           Eine solche Person schuldet die in einer Rechnung ausgewiesene Steuer unabhängig davon, ob sie
aufgrund eines mehrwertsteuerpflichtigen Umsatzes verpflichtet ist, diese zu entrichten (vgl. Urteil







vom 11.  April 2013, Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, Rn.  23 und die angeführte
Rechtsprechung).


29            Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie soll nämlich der Gefährdung des Steueraufkommens
entgegenwirken, die sich aus dem in dieser Richtlinie vorgesehenen Recht auf Vorsteuerabzug ergeben
kann. Dieser Artikel soll folglich zur Anwendung kommen, wenn die Mehrwertsteuer zu Unrecht in
Rechnung gestellt wurde und eine Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt, weil der Adressat der in
Rede stehenden Rechnung sein Recht auf Vorsteuerabzug geltend machen kann (Urteil vom
8.  Dezember 2022, Finanzamt Österreich [Endverbrauchern fälschlicherweise in Rechnung gestellte
Mehrwertsteuer], C‑378/21, EU:C:2022:968, Rn. 20 und 21).


30      Dagegen erfasst Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht die Fälle, in denen die in der Rechnung
ausgewiesene Mehrwertsteuer in dem Sinne korrekt ist, dass sie einem Umsatz entspricht, der nach
einer anderen Bestimmung dieser Richtlinie tatsächlich steuerbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
8.  Dezember 2022, Finanzamt Österreich [Endverbrauchern fälschlicherweise in Rechnung gestellte
Mehrwertsteuer], C‑378/21, EU:C:2022:968, Rn. 22 und 23).


31            Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass Art.  41 und 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie jeweils
unterschiedlichen Anwendungsvoraussetzungen unterliegen und einen ihnen eigenen Zweck verfolgen.
Sofern die Voraussetzungen für ihre Anwendung erfüllt sind, spricht somit nichts in diesen
Bestimmungen gegen ihre gleichzeitige Anwendung auf einen innergemeinschaftlichen Erwerb und auf
eine wegen des irrtümlichen Ausweises der Mehrwertsteuer in einer Rechnung steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferung. Auch nichts in den übrigen Bestimmungen der
Mehrwertsteuerrichtlinie steht einer solchen gleichzeitigen Anwendung der Art.  41 und 203 dieser
Richtlinie entgegen.


32            Zu den Grundsätzen der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit ist darauf
hinzuweisen, dass die Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten erlassen werden, um eine genaue
Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern, nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nicht über das hinausgehen dürfen, was zur Erreichung der damit verfolgten Ziele
erforderlich ist, und daher nicht so eingesetzt werden dürfen, dass sie die Neutralität der
Mehrwertsteuer, die ein Grundprinzip des durch das einschlägige Unionsrecht geschaffenen
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist, in Frage stellen würden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
7. Juli 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. [Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen], C‑696/20,
EU:C:2022:528, Rn. 54).


33            Der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer soll den Steuerpflichtigen im Rahmen seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit vollständig von der Mehrwertsteuer entlasten. Das Mehrwertsteuersystem
gewährleistet daher eine völlige Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller
wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck und ihrem Ergebnis, sofern diese selbst
grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (Urteil vom 2.  Juli 2020, Terracult, C‑835/18,
EU:C:2020:520, Rn. 25).


34            Insoweit trifft es zu, dass der Empfänger einer Rechnung, in der die Mehrwertsteuer zu Unrecht
ausgewiesen ist, kein Recht auf Abzug der in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer hat, die nach
Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie geschuldet wird, da das Recht auf Abzug der in Rechnung
gestellten Mehrwertsteuer generell an die tatsächliche Bewirkung eines steuerbaren Umsatzes geknüpft
ist, während die Mehrwertsteuer nach dieser Bestimmung unabhängig von einem solchen Umsatz
geschuldet wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31.  Januar 2013, Stroy trans, C‑642/11,
EU:C:2013:54, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).


35           Allerdings kann die nach Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie geschuldete Mehrwertsteuer unter
Berücksichtigung des oben in Rn. 29 beschriebenen Zwecks dieser Bestimmung berichtigt werden, da
es zur Gewährleistung der Neutralität der Mehrwertsteuer Sache der Mitgliedstaaten ist, in ihrer
innerstaatlichen Rechtsordnung die Möglichkeit vorzusehen, jede zu Unrecht in Rechnung gestellte
Steuer zu berichtigen, wenn der Rechnungsaussteller seinen guten Glauben nachweist oder wenn dieser
die Gefährdung des Steueraufkommens rechtzeitig und vollständig beseitigt hat (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 8.  Mai 2019, EN.SA., C‑712/17, EU:C:2019:374, Rn.  33 und die dort angeführte
Rechtsprechung).







36            Die Beachtung des Grundsatzes der Neutralität der Mehrwertsteuer wird u.  a. durch ein System
gewährleistet, in dem zum einen der Lieferer, der die Mehrwertsteuer irrtümlich an die Steuerbehörden
abgeführt hat, deren Erstattung verlangen kann und zum anderen der Erwerber eine zivilrechtliche
Klage auf Rückzahlung einer nicht geschuldeten Leistung gegen diesen Lieferer erheben kann, der es
unterlassen haben mag, ihm die erstattete Mehrwertsteuer zurückzuzahlen, da dieses System dem
Erwerber, der mit der irrtümlich in Rechnung gestellten Steuer belastet war, ermöglicht, die
rechtsgrundlos gezahlten Beträge erstattet zu bekommen. Wird die Erstattung der Mehrwertsteuer
unmöglich oder übermäßig schwierig, insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Lieferers,
gebieten die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Effektivität, dass die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Mittel vorsehen, die es dem Erwerber ermöglichen, die zu Unrecht in
Rechnung gestellte und bezahlte Steuer erstattet zu bekommen, insbesondere indem er seinen
Erstattungsantrag unmittelbar an die Steuerbehörden richtet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
13.  Oktober 2022, HUMDA, C‑397/21, EU:C:2022:790, Rn.  21 und 22 sowie die dort angeführte
Rechtsprechung).


37          Insoweit hat das vorlegende Gericht im Übrigen darauf hingewiesen, dass es nach österreichischem
Recht zulässig sei, die zu Unrecht in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer durch Berichtigung
fehlerhafter Rechnungen unbefristet zu berichtigen, und zwar auch dann, wenn für das Jahr der
Rechnungsausstellung schon Verjährung eingetreten sei.


38            Unter diesen Umständen verstößt die Besteuerung der innergemeinschaftlichen Erwerbe im
Registrierungsmitgliedstaat gemäß Art. 41 der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht gegen die Grundsätze der
Neutralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit, wenn die entsprechenden
innergemeinschaftlichen Lieferungen von der Mehrwertsteuer befreit sind und im
Registrierungsmitgliedstaat eine Steuerschuld für diese Lieferungen nach der in Art.  203 dieser
Richtlinie aufgestellten Regel besteht.


39            Folglich steht in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens, in der der
Registrierungsmitgliedstaat dem Abgangsmitgliedstaat entspricht, die Anwendung der in Art. 203 der
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel auf innergemeinschaftliche Lieferungen, die im
Abgangsmitgliedstaat von der Mehrwertsteuer befreit sind, der Besteuerung der entsprechenden
innergemeinschaftlichen Erwerbe im Abgangsmitgliedstaat nach Art.  41 dieser Richtlinie nicht
entgegen.


40      Die oben in Rn. 39 gezogene Schlussfolgerung wird durch das Urteil vom 7. Juli 2022, Dyrektor Izby
Skarbowej w W. (Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen)(C‑696/20, EU:C:2022:528, Rn. 55),
nicht in Frage gestellt, in dem der Gerichtshof entschieden hat, dass die Anwendung der in Art. 41 der
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel im Registrierungsmitgliedstaat auf einen
innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen, der mit einer innergemeinschaftlichen Lieferung
von Gegenständen einhergeht, die im Registrierungsmitgliedstaat nicht als steuerbefreit behandelt
wurde, zu einer zusätzlichen Besteuerung führt, die nicht mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit
und der steuerlichen Neutralität im Einklang steht.


41            Wie sich nämlich u.  a. aus den Rn.  49, 52 und 53 des Urteils vom 7.  Juli 2022, Dyrektor Izby
Skarbowej w W. (Falsche Einstufung einer Kette von Umsätzen) (C‑696/20, EU:C:2022:528), ergibt,
beruhte das Ergebnis, zu dem der Gerichtshof in diesem Urteil gelangt ist, auf der Tatsachenfeststellung
des vorlegenden Gerichts in dieser Rechtssache, wonach zum einen die in diesem Ausgangsverfahren
in Rede stehende innergemeinschaftliche Lieferung von der nationalen Steuerverwaltung als
mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz – und nicht als gemäß Art. 138 der Mehrwertsteuerrichtlinie von der
Mehrwertsteuer befreiter Umsatz – behandelt worden war, und zum anderen der Steuerpflichtige die für
diese Lieferungen entrichtete Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer hatte abziehen können. Insoweit hat
der Gerichtshof u. a. festgestellt, dass ohne eine Befreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung im
Abgangsmitgliedstaat keine Gefahr der Steuerumgehung bestehen kann, so dass die Besteuerung dieses
Umsatzes in diesem Mitgliedstaat auf der Grundlage der in Art.  41 der Mehrwertsteuerrichtlinie
aufgestellten Regel den mit dieser Bestimmung verfolgten, oben in Rn.  25 angeführten Zielen
zuwiderläuft.







42            Dagegen wird im Ausgangsverfahren die Mehrwertsteuer auf die in Rede stehenden
innergemeinschaftlichen Lieferungen nicht wegen der fehlenden Steuerbefreiung dieser Lieferungen
geschuldet, sondern aufgrund der in Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel.


43           Wie aber der Generalanwalt in Nr. 54 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kommt die Entstehung
einer Steuerschuld nach Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie, für die der Lieferer
innergemeinschaftlicher Lieferungen, der die Mehrwertsteuer zu Unrecht in Rechnung gestellt hat,
zahlungspflichtig ist, nicht der Mehrwertbesteuerung dieser Lieferungen gleich. Wie oben in Rn.  34
ausgeführt, entsteht die Steuerschuld nach Art.  203 dieser Richtlinie nämlich nicht aufgrund eines
mehrwertsteuerpflichtigen Umsatzes, sondern allein deshalb, weil die Mehrwertsteuer in der
betreffenden Rechnung ausgewiesen ist.


44          Im Übrigen wurde im Urteil vom 7. Juli 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Falsche Einstufung
einer Kette von Umsätzen) (C‑696/20, EU:C:2022:528), die in diesem Ausgangsverfahren in Rede
stehende innergemeinschaftliche Lieferung von der betreffenden Steuerverwaltung endgültig als
mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz behandelt, während in dem Fall, auf den sich die vorliegende
Vorlagefrage bezieht, die nach Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie entstandene Steuerschuld
grundsätzlich berichtigt werden kann.


45            Nach alledem ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass die Art.  40, 41 und 203 der
Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der
Verhältnismäßigkeit dahin auszulegen sind, dass sie der Anwendung einer nationalen Regelung nicht
entgegenstehen, die einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Mitgliedstaat des Beginns der
Versendung oder Beförderung der Gegenstände mit der Begründung der Mehrwertsteuer unterwirft,
dass der Erwerber diesen Erwerb unter der ihm von diesem Mitgliedstaat erteilten
Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer getätigt hat, wenn ein solcher Erwerb mit einer von der
Mehrwertsteuer befreiten innergemeinschaftlichen Lieferung einhergeht, für die in diesem
Mitgliedstaat nach der in Art.  203 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel aufgrund der
irrtümlichen Inrechnungstellung der Mehrwertsteuer für diese Lieferung eine Steuerschuld besteht.


 Zur zweiten Frage


46      In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage ist die zweite Frage nicht zu prüfen.


 Kosten


47            Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht
anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer
Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gericht sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat


DAS GERICHT (Kammer für Vorabentscheidungssachen)


für Recht erkannt:


Die Art. 40, 41 und 203 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem sowie die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer
und der Verhältnismäßigkeit


sind dahin auszulegen, dass


sie der Anwendung einer nationalen Regelung nicht entgegenstehen, die einen
innergemeinschaftlichen Erwerb im Mitgliedstaat des Beginns der Versendung oder Beförderung
der Gegenstände mit der Begründung der Mehrwertsteuer unterwirft, dass der Erwerber diesen
Erwerb unter der ihm von diesem Mitgliedstaat erteilten
Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer getätigt hat, wenn ein solcher Erwerb mit einer von der
Mehrwertsteuer befreiten innergemeinschaftlichen Lieferung einhergeht, für die in diesem







Mitgliedstaat nach der in Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Regel aufgrund der
irrtümlichen Inrechnungstellung der Mehrwertsteuer für diese Lieferung eine Steuerschuld
besteht.


Papasavvas Półtorak Sampol Pucurull
Petrlík   Valasidis


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. Februar 2026.


Der Kanzler


 


Der Präsident


V. Di Bucci   M. van der Woude


*      Verfahrenssprache: Deutsch.








Urteil vom 19. November 2025, VI R 18/24
Feier des Arbeitgebers anlässlich der Verabschiedung eines Arbeitnehmers führt nicht zu Arbeitslohn


ECLI:DE:BFH:2025:U.191125.VIR18.24.0


BFH VI. Senat


EStG § 8 Abs 1, EStG § 8 Abs 2 S 1, EStG § 12 Nr 1, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 19 Abs 1 S 2, EStG § 37b Abs 2, EStG
§ 37b Abs 4, EStG § 38 Abs 3, EStG § 42d Abs 1 Nr 1, LStDV § 2 Abs 1 S 2, LStR R 19.3 Abs 2 Nr 3, EStG VZ 2019


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 23. April 2024, Az: 8 K 66/22


Leitsätze


1. Aufwendungen des Arbeitgebers für einen Empfang anlässlich der Verabschiedung eines Arbeitnehmers in den
Ruhestand führen bei dem zu Verabschiedenden nicht zu Arbeitslohn, wenn es sich bei der Veranstaltung um ein Fest
des Arbeitgebers handelt (Anschluss an Senatsurteil vom 28.01.2003 - VI R 48/99, BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724;
entgegen R 19.3 Abs. 2 Nr. 3 der Lohnsteuer-Richtlinien).


2. Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen des Arbeitgebers anteilig auf den Arbeitnehmer selbst und vom Arbeitgeber
eingeladene Familienangehörige des Arbeitnehmers entfallen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 23.04.2024 - 8 K 66/22 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist ein Geldinstitut. Im Jahr 2019 trat der damalige
Vorstandsvorsitzende der Klägerin in den Ruhestand und schied aus dem Vorstand der Klägerin aus. Als Nachfolger
im Amt des Vorstandsvorsitzenden wurde Herr Y berufen. In diesem Zusammenhang veranstaltete die Klägerin am
xx.xx.2019 in den Geschäftsräumen ihrer Unternehmenszentrale einen Empfang. Für die Organisation und die
Umsetzung der Veranstaltung war ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Organisationsgremium insbesondere unter
der Leitung einer Mitarbeiterin aus dem Personalbereich zuständig. Dieses erstellte die Einladungskarten und
sprach die Einladungen auf der Grundlage einer unabhängig von der konkreten Veranstaltung zuvor nach
geschäftsbezogenen Gesichtspunkten festgelegten Einladungsliste aus. Unter den circa 300 geladenen Gästen
befanden sich frühere und jetzige Vorstandsmitglieder der Klägerin, ausgewählte Mitarbeiter sowie der
Verwaltungsrat, Angehörige des öffentlichen Lebens aus Politik, Verwaltung sowie bedeutenden Unternehmen und
Institutionen aus der Region. Weiter waren Vertreter von Banken und Sparkassen, Vertreter von Verbänden,
Kammern und kulturellen Einrichtungen sowie Pressevertreter anwesend. Zudem waren acht Familienangehörige
des scheidenden Vorstandsvorsitzenden als Gäste geladen. Im Rahmen des Empfangs stellte die Klägerin auch ihren
neuen Vorstandsvorsitzenden vor. Die Gesamtaufwendungen für den Empfang in Höhe von … € übernahm die
Klägerin.


1


Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung für den Streitzeitraum (01.01.2017 bis 31.12.2020) vertrat der Beklagte und
Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung, dass die Aufwendungen der Klägerin für den Empfang anlässlich
der Verabschiedung des Vorstandsvorsitzenden diesem gemäß R 19.3 Abs. 2 Nr. 3 der Lohnsteuer-Richtlinien (LStR)
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Entscheidungsgründe


II.


als Arbeitslohn zuzurechnen und die hierauf entfallende Lohnsteuer entsprechend nachzuerheben sei. Das FA erließ
deshalb am 29.06.2021 für den Streitzeitraum einen dahingehenden Haftungs- und (wegen weiterer, hier nicht
streitiger Sachverhalte) Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer nebst Annexsteuern.


Gegen diesen Haftungs- und Nachforderungsbescheid legte die Klägerin mit Schriftsatz vom 22.07.2021 Einspruch
ein. Lediglich die anteiligen Aufwendungen für neun Teilnehmer des Empfangs (den Vorstandsvorsitzenden und
acht Familienangehörige) seien als Arbeitslohn zu versteuern. Die Bemessungsgrundlage des angefochtenen
Bescheids sei daher auf … € zu verringern. Für diesen Betrag werde die Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß § 37b
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) beantragt. Dem kam das FA nicht nach und wies den Einspruch
(vollumfänglich) als unbegründet zurück.


3


Der daraufhin erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) statt. Lediglich soweit die Aufwendungen der Klägerin
für den Empfang auf den scheidenden Vorstandsvorsitzenden und seine eingeladenen Familienangehörigen
entfielen, hafte die Klägerin ‑‑aufgrund ihres dahingehenden Antrags‑‑ gemäß § 37b Abs. 2 EStG pauschal mit
30 Prozent des auf diesen Personenkreis entfallenden Kostenanteils in Höhe von … €.


4


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.5


Es beantragt, 
das Urteil des Niedersächsischen FG vom 23.04.2024 - 8 K 66/22 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


6


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


7


Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FA
hat die Klägerin zu Unrecht wegen der Durchführung und Finanzierung des Empfangs anlässlich der
Verabschiedung des Vorstandsvorsitzenden für Lohnsteuer nebst Annexsteuern in Haftung genommen. Denn die
dahingehenden Aufwendungen der Klägerin haben bei diesem nicht ‑‑auch insoweit nicht, als sie anteilig auf ihn
selbst und seine eingeladenen Familienangehörigen entfallen‑‑ zu Arbeitslohn geführt.


8


1. Nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er nach § 38 Abs. 3 Satz 1 EStG bei
jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn für Rechnung des Arbeitnehmers einzubehalten und nach § 41a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 EStG abzuführen hat.


9


a) Zu den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG alle
Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis für das
Zurverfügungstellen seiner individuellen Arbeitskraft zufließen. Hierzu zählen neben Gehältern, Löhnen,
Gratifikationen und Tantiemen auch andere "Bezüge und Vorteile", die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder
privaten Dienst gewährt werden. Dabei ist gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht (§ 19 Abs. 1 Satz 2
EStG) oder unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie gewährt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 der Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung in der im Streitjahr geltenden Fassung).


10


b) Zu diesen Einnahmen zählen auch Sachbezüge, wie sie in § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG im Klammerzusatz als
Regelbeispiel aufgeführt sind (Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge). Ein Sachbezug
liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Anspruch, eine Sach- und Dienstleistung beziehen zu
können, einräumt. Allerdings muss die Zuwendung einen wirklichen Wert haben und darf nicht bloß einen ideellen
Vorteil darstellen. Ein geldwerter Vorteil durch den verbilligten oder unentgeltlichen Sachbezug liegt nur vor, wenn
der Empfänger objektiv bereichert ist. Die subjektiven Wertvorstellungen der (Arbeits-)Vertragsparteien sind
unerheblich (z.B. Senatsurteil vom 06.06.2018 - VI R 32/16, BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 16, m.w.N.).


11


c) Arbeitslohn liegt daher in der Regel vor, wenn der Arbeitgeber die Kosten für eine private Feier des
Arbeitnehmers übernimmt. Denn in einem solchen Fall erspart der Arbeitnehmer entsprechende eigene
Bewirtungsaufwendungen und ist mithin üblicherweise um die vom Arbeitgeber übernommenen Kosten der
privaten Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG) bereichert. An einer objektiven Bereicherung des Arbeitnehmers und damit
an Arbeitslohn fehlt es hingegen, wenn die Bewirtung der Gäste anlässlich eines Festes des Arbeitgebers erfolgt.


12


Seite 2 von 4







aa) Ob eine Feierlichkeit ‑‑beispielsweise ein Empfang, den ein Arbeitgeber anlässlich eines besonderen Ereignisses
eines seiner Mitarbeiter ausrichtet‑‑ als Fest des Arbeitgebers oder als das des Arbeitnehmers erscheint, ist unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei ist folglich neben dem Anlass der
betreffenden Veranstaltung auch von Bedeutung, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt, ob es sich
bei den Gästen um Kollegen, Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter (des Steuerpflichtigen oder des Arbeitgebers), um
Angehörige des öffentlichen Lebens, der Presse, um Verbandsvertreter oder um private Bekannte oder Angehörige
des Steuerpflichtigen handelt. Zu berücksichtigen ist außerdem, in wessen Räumlichkeiten beziehungsweise an
welchem Ort die Veranstaltung stattfindet und ob das Fest den Charakter einer privaten Feier aufweist oder ob dies
nicht der Fall ist (s. Senatsurteil vom 28.01.2003 - VI R 48/99, BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724, zum
60. Geburtstag eines Vorstandsmitglieds einer Genossenschaftsbank, und Senatsurteil vom 11.01.2007 - VI R 52/03,
BFHE 216, 320, BStBl II 2007, 317, zu Bewirtungsaufwendungen eines Brigadegenerals aus Anlass der Übergabe der
Dienstgeschäfte und der Verabschiedung in den Ruhestand).


13


bb) Dabei obliegt die Beantwortung der Frage, ob eine Feier als Fest des Arbeitgebers oder als das des
Arbeitnehmers erscheint, in erster Linie der tatrichterlichen Würdigung durch das FG (vgl. Senatsurteil vom
28.01.2003 - VI R 48/99, BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724, unter 3.). Die dahingehende Tatsachenwürdigung ist
nur insoweit revisibel, als Verstöße gegen die Verfahrensordnung, gegen Denkgesetze oder allgemeine
Erfahrungssätze vorliegen.


14


2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die Würdigung des FG, dass es sich bei dem Empfang der Klägerin anlässlich
des Ausscheidens ihres Vorstandsvorsitzenden um eine betriebliche Feierlichkeit gehandelt hat, revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden. Sie ist nicht nur möglich, sondern naheliegend.


15


a) Nach den vom FG getroffenen, den Senat bindenden Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) handelt es sich bei dem
von der Klägerin anlässlich der Verabschiedung ihres Vorstandsvorsitzenden ausgerichteten Empfang nicht um
dessen Fest, sondern um eine betriebliche Feierlichkeit der Klägerin. Denn eine Verabschiedung in den Ruhestand
hat ganz überwiegend beruflichen Charakter. Sie stellt ‑‑ungeachtet der Tatsache, dass es sich hierbei auch um ein
persönliches Ereignis handelt‑‑ in erster Linie den letzten Akt im aktiven Dienst des Arbeitnehmers bei seinem
Arbeitgeber dar und ist folglich (noch) Teil der Berufstätigkeit (vgl. Senatsurteil vom 11.01.2007 - VI R 52/03, BFHE
216, 320, BStBl II 2007, 317, unter II.4., m.w.N.). Deshalb ist auch unschädlich, wenn der ausscheidende Mitarbeiter
anlässlich der betrieblichen Abschiedsfeier ‑‑wie hier‑‑ persönlich geehrt wird und besondere Wertschätzung
erfährt.


16


Zudem ging im Streitfall mit der Verabschiedung des scheidenden Vorstandsvorsitzenden die Amtseinführung
seines Nachfolgers einher. Auch dieser Umstand streitet gegen den privaten Charakter des Empfangs. Überdies ist
die Klägerin nach den nicht angegriffenen und daher den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen
des FG als Gastgeberin des Empfangs aufgetreten. Sie hat bestimmt, welche Personen eingeladen wurden. Unter
den circa 300 geladenen Gästen befanden sich frühere und jetzige Vorstandsmitglieder der Klägerin, ausgewählte
Mitarbeiter sowie der Verwaltungsrat, Angehörige des öffentlichen Lebens aus Politik, Verwaltung sowie
bedeutenden Unternehmen und Institutionen aus der Region. Weiter waren Vertreter von Banken und Sparkassen,
Vertreter von Verbänden, Kammern und kulturellen Einrichtungen sowie Pressevertreter anwesend, nicht aber
Freunde und Bekannte des Vorstandsvorsitzenden. Der Umstand, dass sich unter den Gästen auch einige
Familienangehörige befanden, ist insoweit unerheblich (offengelassen im Senatsurteil vom 28.01.2003 - VI R 48/99,
BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724, unter 5.). Denn durch deren Anwesenheit wird eine betriebliche Veranstaltung
nicht zu einer privaten Feierlichkeit. Im Übrigen fand der Empfang nicht im Haus oder in der Wohnung des
Vorstandsvorsitzenden, sondern in den Räumlichkeiten der Klägerin statt. Auch das spricht gegen den privaten
Charakter des Empfangs.


17


b) Der Auffassung der Finanzbehörden, dass die vorstehenden Grundsätze zur Einordnung einer Feier als Fest des
Arbeitgebers oder als das des Arbeitnehmers lediglich auf Feierlichkeiten anlässlich eines runden Geburtstags, nicht
aber aus Anlass der Diensteinführung, eines Amts- oder Funktionswechsels, eines runden Arbeitnehmerjubiläums
oder der Verabschiedung eines Arbeitnehmers anzuwenden sind (R 19.3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 LStR), vermag der
Senat nicht zu folgen.


18


Die Frage, ob ein Arbeitnehmer durch die Übernahme von Bewirtungskosten seitens seines Arbeitgebers objektiv
bereichert ist, bedarf ‑‑wie oben ausgeführt‑‑ einer Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls, in die der Anlass
der Feierlichkeit einzustellen ist, aber nicht das allein entscheidende Merkmal sein kann.


19


3. Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin mit der Ausrichtung des Empfangs ihrem scheidenden20
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Vorstandsvorsitzenden keinen Arbeitslohn zugewandt. Dies gilt auch betreffend die anteilig auf ihn selbst
entfallenden Aufwendungen der Klägerin für die betriebliche Veranstaltung (offengelassen von Senatsurteil vom
28.01.2003 - VI R 48/99, BFHE 201, 283, BStBl II 2003, 724). Vorteile, die aus der Teilnahme an einer betrieblichen
Feierlichkeit anlässlich der Verabschiedung eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber erwachsen, stellen beim zu
Verabschiedenden keinen Arbeitslohn dar. Dahingehende Vorteile sind "bloßer Reflex" der im Rahmen der
eigenbetrieblichen Tätigkeit ausgerichteten Feierlichkeit des Arbeitgebers.


Entsprechendes gilt im Hinblick auf die anteiligen Kosten, soweit sie auf familienangehörige Begleitpersonen
entfallen. Auch insoweit ist der zu Verabschiedende nicht bereichert. Insbesondere erspart der Arbeitnehmer
hierdurch keine entsprechenden eigenen Bewirtungsaufwendungen. Die Bewirtung von Familienangehörigen des
Arbeitnehmers anlässlich eines Festes des Arbeitgebers erweist sich nicht im weitesten Sinne als Gegenleistung für
das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft, sondern ebenfalls als bloße Begleiterscheinung der
eigenbetrieblichen Feierlichkeit, wenn die Teilnahme der Familienangehörigen an der Arbeitgeberfeier ‑‑wie im
Streitfall bei einer Verabschiedung in den Ruhestand‑‑ gesellschaftlich üblich ist und der Arbeitgeber ‑‑wie
vorliegend‑‑ die Einladung ausgesprochen hat.


21


4. Gleichwohl ist das Urteil des FG nicht aufzuheben. Denn der Bundesfinanzhof kann über das Klagebegehren der
Klägerin nicht hinausgehen. Diese hatte ihr Klagebegehren dahin eingeschränkt, dass sie eine Änderung des
Haftungsbescheids nur in dem vom FG tenorierten Umfang ‑‑Versteuerung des auf den scheidenden
Vorstandsvorsitzenden und die acht eingeladenen Familienangehörigen entfallenden Anteils der Kosten des
Empfangs nach § 37b Abs. 2 EStG‑‑ beantragt hatte. Folgerichtig hat sie daher auch keine (Anschluss-)Revision
eingelegt.


22


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.23
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Urteil vom 19. November 2025, I R 40/23
Einkommensminderung im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG


ECLI:DE:BFH:2025:U.191125.IR40.23.0


BFH I. Senat


KStG § 8 Abs 3 S 4, EStG § 17 Abs 1 S 2, KStG VZ 2012 , EStG VZ 2012


vorgehend Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern , 16. Mai 2023, Az: 1 K 330/18


Leitsätze


1. Aus § 8 Abs. 3 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) ergibt sich keine Einschränkung des Anwendungsbereichs
der Vorschrift nur auf Körperschaften als Gesellschafter; folglich fallen auch natürliche Personen als Gesellschafter unter
die Vorschrift.


2. Die auf der Ebene des Gesellschafters versäumte Besteuerung des durch § 17 Abs. 1 Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes fingierten Veräußerungsgewinns bei der verdeckten Einlage von Kapitalgesellschaftsanteilen
ist keine Einkommensminderung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 16.05.2023 - 1 K 330/18
aufgehoben.


Der Körperschaftsteuerbescheid für 2012, zuletzt geändert am 30.10.2019, und der Gewerbesteuermessbescheid für
2012, zuletzt geändert am 30.10.2019, sowie der Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2012 vom 07.08.2017 und der Bescheid über die gesonderte
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31.12.2012 vom 07.08.2017, jeweils in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 11.09.2018, werden dahingehend geändert, dass die verdeckte Einlage nicht nach § 8
Abs. 3 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes gewinnerhöhend berücksichtigt wird.


Die Berechnung der festzusetzenden und festzustellenden Beträge wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


L war Alleingesellschafter und Geschäftsführer der im Jahr 1990 errichteten … GmbH (GmbH), deren Stammkapital
… € betrug. Dass die Anteile an der GmbH in den Jahren 2010 und 2011 wesentlich mehr als … € (Betrag des
Stammkapitals) wert waren, ist zwischen den Beteiligten unstreitig.


1


Am …2010 tätigte L folgende notarielle Rechtsgeschäfte:2


Er gründete mit der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) eine weitere GmbH und wurde deren alleiniger
Gesellschafter. Gegenstand des Unternehmens der Klägerin war die Übernahme von Gesellschaftsbeteiligungen. Das
Stammkapital betrug … € und war nach dem Gesellschaftsvertrag als Bareinlage sofort in voller Höhe zu erbringen.


3


Zudem übertrug L der Klägerin 100 % seiner Anteile an der GmbH. Unter § 2 des Vertrages "Gegenleistung" hieß es:
"Die Übertragung der Geschäftsanteile […] erfolgt auflagenfrei und unentgeltlich. Eine Gegenleistung ist
ausdrücklich nicht zu erbringen."


4
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Die Übertragung der Anteile an der GmbH wurde in den Jahresabschlüssen der Klägerin wie folgt verbucht: Im
Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurden die Anteile an der GmbH gar nicht berücksichtigt; hier wurde ‑‑wie bereits
in der Eröffnungsbilanz‑‑ lediglich das Nennkapital von … € bilanziert. Zum 31.12.2011 wurden beim
Anlagevermögen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von … € (Betrag des Stammkapitals der GmbH)
gegen Kapitalrücklage verbucht. Zum 31.12.2012 wurden Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von … €
und eine Kapitalrücklage in Höhe von … € (Betrag des Stammkapitals der GmbH) geführt.


5


Im bestandskräftigen Körperschaftsteuerbescheid für das Jahr 2011 wurde die Übertragung der Anteile an der GmbH
ebenso wenig berücksichtigt wie bei der Einkommensteuerveranlagung des L.


6


Für das Jahr 2012 (Streitjahr) ergingen die streitbefangenen Bescheide. Im Körperschaftsteuerbescheid hieß es: "Zur
Kapitalrücklage bitte ich um Zusendung der entsprechenden Verträge/Beschlüsse. Dieser Bescheid enthält keine
Feststellung zur Kapitalrücklage, da erst geprüft werden muss, ob es sich tatsächlich um eine handelt. Der Bescheid
ergeht daher unter Vorbehalt der Nachprüfung."


7


Nach der Übermittlung der entsprechenden Informationen ermittelte der Beklagte und Revisionsbeklagte
(Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Teilwert sämtlicher Gesellschaftsanteile an der GmbH zum …2010 mit gerundet … €. Er
vertrat die Auffassung, dass L seine Anteile an der GmbH in die Klägerin eingelegt habe und die Einlage nach § 6
Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) mit dem
Teilwert anzusetzen sei.


8


Nach eingehendem Austausch der Beteiligten und unter Berücksichtigung von Vermerken des Finanzministeriums
sowie des dort zuständigen Fachreferats vertrat das FA die Auffassung, dass die Übertragung der Anteile an der
GmbH von L an die Klägerin als verdeckte Einlage zu beurteilen sei. Die Rechtsfolge ergebe sich aus § 8 Abs. 3
Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG). Auf der Ebene des L habe
es sich um einen "fiktiven" Veräußerungsgewinn im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG gehandelt, der im Jahr 2011
hätte versteuert werden müssen. Das sei allerdings nicht geschehen; der entsprechende Bescheid sei
bestandskräftig und nicht mehr änderbar. Auch der gegenüber der Klägerin ergangene Körperschaftsteuerbescheid
für 2011 könne nicht mehr geändert werden. Die verdeckte Einlage sei in der Bilanz der Klägerin mit dem Teilwert
anzusetzen. Der gemeine Wert der Anteile an der GmbH betrage … €; als Teilwert seien … € abzüglich … €, somit
… € zu berücksichtigen. Nachdem der Körperschaftsteuerbescheid für 2011 nicht mehr änderbar sei, seien die
Wertansätze in der ersten noch änderbaren Bilanz richtigzustellen, somit in der Bilanz für das Streitjahr.


9


Am 07.08.2017 erging ein geänderter Körperschaftsteuerbescheid für das Streitjahr. Das FA berücksichtigte
nunmehr neben dem Jahresfehlbetrag von … € nicht erfolgswirksam gebuchte Einlagen von … € und setzte die
Körperschaftsteuer auf … € nebst Zinsen und Solidaritätszuschlag fest. Ebenfalls an diesem Tag erging ein
geänderter Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag für das Streitjahr. Der Gewerbesteuermessbetrag wurde
nunmehr auf … € festgesetzt. Gleichzeitig ergingen Bescheide, mit denen die vorherigen Bescheide über die
gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2012 und über die
gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31.12.2012 jeweils ersatzlos aufgehoben
wurden.


10


Nach teilweise erfolglosen Einsprüchen erhob die Klägerin Klage beim Finanzgericht (FG) Mecklenburg-
Vorpommern, in deren Rahmen sie ein Gutachten vorlegte, wonach der Wert der Anteile an der GmbH zum
01.01.2011 … € betragen habe. Dieser Bewertung schloss sich das FA mit weiteren Änderungsbescheiden vom
30.10.2019 an. Das FG wies die Klage mit Urteil vom 16.05.2023 - 1 K 330/18 (Entscheidungen der Finanzgerichte
‑‑EFG‑‑ 2023, 1461) als unbegründet ab, da die Voraussetzungen einer Erhöhung des Einkommens der Klägerin
nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG erfüllt seien und die Erhöhung zutreffend im Streitjahr berücksichtigt worden sei. Die
Vorschrift sei anwendbar, da die Übertragung der Anteile an der GmbH an die Klägerin als verdeckte Einlage zu
bewerten sei und diese verdeckte Einlage das Einkommen des L gemindert habe. Unter Berücksichtigung des
Grundsatzes des formellen Bilanzzusammenhangs habe dies eine Erhöhung des Einkommens der Klägerin im
Streitjahr zur Folge, da die verdeckte Einlage im Jahr 2011 erfolgswirksam hätte verbucht werden müssen und eine
Änderung/Berichtigung in diesem Jahr nicht mehr möglich sei.


11


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, die sie auf die Verletzung von Bundesrecht stützt.12


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG Mecklenburg-Vorpommern vom 16.05.2023 - 1 K 330/18 und den Körperschaftsteuerbescheid für
das Streitjahr vom 07.08.2017 in Gestalt der Änderungsbescheide vom 31.05.2018 und vom 30.10.2019, den


13
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Entscheidungsgründe


II.


Gewerbesteuermessbescheid für das Streitjahr vom 07.08.2017 in Gestalt der Änderungsbescheide vom 31.05.2018
und vom 30.10.2019, den Bescheid vom 07.08.2017 über die gesonderte Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2012 und den Bescheid vom 07.08.2017 über die gesonderte
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31.12.2012, jeweils in Gestalt der Einspruchsentscheidung
vom 11.09.2018, aufzuheben.


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


14


Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Klagestattgabe (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Bei der Übertragung der GmbH-Anteile an die Klägerin handelt es
sich um eine verdeckte Einlage, die gemäß der Regel des § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG das Einkommen der Klägerin nicht
erhöht. Die Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG, liegen im Streitfall ‑‑entgegen der
Rechtsauffassung des FG‑‑ nicht vor.


15


1. Das FG ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es sich bei der Anteilsübertragung auf die Klägerin um eine
verdeckte Einlage und keinen unter § 20 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG) fallenden Vorgang
handelt (s.a. Tiedchen, EFG 2023, 1465, 1466).


16


a) Verdeckte Einlagen sind Zuwendungen eines einlagefähigen Vermögensvorteils seitens eines Anteilseigners an
seine Kapitalgesellschaft ohne wertadäquate Gegenleistung, die ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis haben. Das
Gesellschaftsverhältnis ist ursächlich für die Vermögensmehrung bei der Kapitalgesellschaft, wenn ein
Nichtgesellschafter bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns den Vermögensvorteil der
Gesellschaft nicht eingeräumt hätte (Senatsurteil vom 27.05.2009 - I R 53/08, BFHE 226, 500). Eine offene
Sacheinlage im Sinne des § 20 UmwStG liegt demgegenüber vor, wenn Wirtschaftsgüter in eine Kapitalgesellschaft
eingebracht werden und der Einbringende dafür neue Anteile an der Gesellschaft erhält. Ob eine verdeckte oder
eine offene Einlage vorliegt, ist anhand der Umstände des Einzelfalls durch Auslegung der Einlagevereinbarungen
zu ermitteln (vgl. Senatsbeschluss vom 01.12.2011 - I B 127/11, BFH/NV 2012, 1015).


17


b) Die Auslegung durch das FG, wonach im Streitfall die Anteile an der neuen Gesellschaft für die Bareinlage ‑‑und
gerade nicht für eine spätere Sacheinlage‑‑ geleistet worden sind, ist insoweit zumindest möglich und verstößt
nicht gegen die Grundsätze der Vertragsauslegung, Denkgesetze oder Erfahrungssätze; sie bindet deshalb gemäß
§ 118 Abs. 2 FGO den Senat (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs vom 25.02.2009 - IX R 76/07, BFH/NV 2009, 1268;
vom 11.12.2020 - IX R 33/18, BFHE 271, 63, BStBl II 2021, 488). Die Klägerin hat ihre entsprechende Rüge im
Revisionsverfahren auch nicht aufrechterhalten.


18


c) Es liegt auch ‑‑nach den den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen und
Tatsachenwürdigungen des FG‑‑ eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis vor, weil die Klägerin nach
dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags im Wege der Bargründung errichtet worden ist und im Übertragungs- und
Abtretungsvertrag die Übertragung der Geschäftsanteile ausdrücklich als "auflagenfrei und unentgeltlich"
bezeichnet und keine Gegenleistung vereinbart worden ist.


19


2. Die Annahme des FG, die verdeckte Einlage sei gemäß § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG ausnahmsweise
einkommenserhöhend zu erfassen, hält der rechtlichen Prüfung nicht stand. Nach dieser Bestimmung erhöht sich
das Einkommen, soweit eine verdeckte Einlage das Einkommen des Gesellschafters gemindert hat. Diese
Voraussetzung ist in der Konstellation des Streitfalls nicht erfüllt.


20


a) Im Ausgangspunkt zu Recht hat das FG angenommen, dass der Anwendungsbereich des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG
nicht auf Sachverhalte mit Körperschaften als Gesellschaftern beschränkt ist. Da die Zuwendung an die Gesellschaft
nicht auf einem schuldrechtlichen, sondern auf dem Gesellschaftsverhältnis beruht, kann die verdeckte Einlage nur
durch diesen Personenkreis erfolgen und verwendet die Rechtsprechung den Begriff des Gesellschafters im Sinne
des unmittelbaren Gesellschafters (vgl. Isler in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8 KStG Rz 463). Hinsichtlich des
Gesellschafters, bei dem sich das Einkommen nicht gemindert haben darf, ist aber mangels entsprechenden Anhalts
im Wortlaut der Vorschrift nicht nach Rechtsformen zu unterscheiden. Daher fallen unter anderem auch natürliche
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Personen in den Anwendungsbereich des Satzes 4 (Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8
Rz 1481; ebenso Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 8 Rz 718; Lang in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8 KStG Rz 170; Frotscher in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 8 KStG Rz 232; Brandis/Heuermann/Rengers, § 8 KStG Rz 186;
Bott/Hamacher/Schober/Wulbusch in Bott/Walter, KStG, § 8 Rz 960). Eine Beschränkung auf Körperschaften ist
insoweit auch weder gerechtfertigt noch wird sie von der Gesetzesbegründung (BTDrucks 16/2712, S. 70) getragen
(Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8 Rz 1481; Brandis/Heuermann/Rengers, § 8 KStG
Rz 186). Das in der Begründung des Regierungsentwurfs genannte Beispiel nennt vielmehr als einlegenden
Gesellschafter ausdrücklich (auch) eine natürliche Person (vgl. Dötsch/Pung, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2007, 11, 14;
Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8 Rz 1501; Isler in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8 KStG
Rz 471).


Soweit demgegenüber aus systematischer Sicht vertreten wird, es erscheine sachgerecht, die Wirkung der Vorschrift
im Hinblick auf ihre Zielsetzung sowie die Besonderheiten des § 17 EStG sowie § 8 Abs. 3 Satz 5 und 6 KStG auf
Körperschaften als Gesellschafter zu begrenzen (so Roser in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8 Rz 124a), ist dem mit dem FG
entgegenzuhalten, dass § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG typische Dreiecks-Konstellationen und damit Sonderfälle betrifft, in
denen die verdeckte Einlage auf einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) einer dem Gesellschafter
nahestehenden Person beruht. VGA können nur bei Körperschaften vorliegen (Lang in Dötsch/Pung/Möhlenbrock,
Die Körperschaftsteuer, § 8 KStG Rz 170). Daraus lässt sich aber kein Rückschluss auf die allgemeine Regelung des
§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG ziehen.


22


b) Diese Norm ist nach zutreffender Auffassung der Vorinstanz auch nicht nur dann anwendbar, wenn die verdeckt
eingelegte Beteiligung im Betriebsvermögen gehalten worden ist (a.A. Klein/Müller in Mössner/Oellerich/Valta,
Körperschaftsteuergesetz, 6. Aufl. § 8 Rz 2212). Es trifft zwar zu, dass eine vGA bei Kapitalgesellschaften eine
Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung voraussetzt, die sich auf die Höhe des
Unterschiedsbetrags gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG auswirkt. Im Fall einer vGA muss also
anhand der Steuerbilanz festgestellt werden, ob eine Vermögensminderung eingetreten ist. Daraus lässt sich aber
nicht folgern, dass Gewinne von Gesellschaften, deren Anteile im Privatvermögen gehalten werden, nicht verdeckt
ausgeschüttet werden könnten. Entsprechendes gilt auch für die verdeckte Einlage. Weder aus dem Wortlaut des § 8
Abs. 3 Satz 4 KStG noch dessen Normzweck, wonach zur Verhinderung von Besteuerungslücken sichergestellt
werden soll, dass ein Abzug einer durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten verdeckten Einlage, die den
Steuerbilanzgewinn erhöht hat, bei der Ermittlung des Einkommens nicht erfolgt, soweit sie das Einkommen des
Gesellschafters gemindert hat (vgl. BTDrucks 16/2712, S. 70), ergibt sich eine solche Einschränkung. Gegenstand
einer verdeckten Einlage können insoweit auch Wirtschaftsgüter des Privatvermögens sein, die im Fall einer
Veräußerung zu Einkünften führen würden (Kahle, Deutsche Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2022, 699, 707).
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3. Die verdeckte Einlage hat indessen ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ das Einkommen des L nicht im Sinne des
§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG "gemindert".


24


a) Auf der Ebene des Gesellschafters steht die verdeckte Einlage von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft nach § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG der Veräußerung der Anteile gleich. Der Gewinn aus einer
Veräußerung solcher Anteile gehört gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb, wenn
der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu
mindestens 1 % beteiligt war. Dem verdeckt einlegenden Gesellschafter entsteht infolge der durch § 17 Abs. 1
Satz 2 EStG fingierten Veräußerung ein Ertrag in Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert und dem gemeinen
Wert der betroffenen Anteile (§ 17 Abs. 2 Satz 2 EStG). Dadurch soll die verdeckte Einlage einer im Privatvermögen
gehaltenen Beteiligung mit der im Betriebsvermögen gehaltenen Beteiligung gleichgestellt und verhindert werden,
dass der Gesellschafter eine im Privatvermögen gehaltene Beteiligung in eine andere Gesellschaft einlegt und
später die Anteile an der anderen Gesellschaft veräußert, ohne dass in Höhe der Wertsteigerung, die sich aus der
verdeckten Einlage ergibt, ein steuerbarer Veräußerungsgewinn entsteht (BTDrucks 12/1108, S. 59).


25


b) Unterbleibt ‑‑wie im Streitfall‑‑ diese Besteuerung (hier: in der bestandskräftigen
Einkommensteuersteuerveranlagung des L für 2011), so stellt sich dies allerdings nicht als "Einkommensminderung"
im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG auf der Ebene des Gesellschafters dar.


26


§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG stellt seinem eindeutigen Wortlaut nach auf eine Minderung des Einkommens des die
verdeckte Einlage bewirkenden Gesellschafters ab. Die verdeckte Einlage muss demnach im Rahmen der
Besteuerung des Gesellschafters zu einer Minderung dessen Einkommens als steuerlicher Bemessungsgrundlage
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geführt haben, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn die verdeckte Einlage beim Gesellschafter als Werbungskosten
oder Betriebsausgabe steuermindernd berücksichtigt worden ist. Die Übertragung der Kapitalgesellschaftsanteile an
die Klägerin hat auf der Ebene des L indessen nicht zu einer Minderung dessen steuerlicher Bemessungsgrundlage
geführt. Vielmehr ist es infolge der versäumten Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG zu einer Nichterfassung
einer (fiktiven) Einkommenserhöhung gekommen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Unterfall einer
"Einkommensminderung" im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG, sondern um ein dort nicht geregeltes aliud (so unter
dem Stichwort der Nichterfassung der "verhinderten Vermögensmehrung" auch IDW, Die Wirtschaftsprüfung 2006,
1380, 1382; Dörfler/Heurung/Adrian, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2007, 514, 515; Köhler, Steuerberater-
Jahrbuch 2012/2013, 265, 279 f.; Kempf/Loose, Die Unternehmensbesteuerung 2015, 589, 591 f.;
Mückl/Schnorberger, DStR 2017, 2145, 2147; Rüsch, FinanzRundschau 2023 1160, 1161 f.; Isler in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 8 KStG Rz 471; wohl auch Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 8
Rz 730; a.A. Benecke, Neue Wirtschaftsbriefe 2006, 1380, 1382; Dötsch/Pung, DB 2007, 11, 14; Dieterlen/Dieterlen,
DStZ 2007, 489, 490; Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8 Rz 1494;
Brandis/Heuermann/Rengers, § 8 KStG Rz 186; Schmidt/Levedag, EStG, 44. Aufl., § 17 Rz 92; Herkens/Staats in
Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, § 8 KStG Rz 173; Lang in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die
Körperschaftsteuer, § 8 KStG Rz 153; Schulte in Erle/Sauter, KStG, 3. Aufl., § 8 KStG Rz 382 f.).


c) Das Telos der Norm erzwingt keine über den Wortlaut der Norm hinausgehende Auslegung. Danach sollen
Besteuerungslücken verhindert und sichergestellt werden, dass eine Einkommenskorrektur nicht erfolgt, soweit die
verdeckte Einlage das Einkommen des Gesellschafters "gemindert hat" (BTDrucks 16/2712, S. 70). Es ist zwar
zutreffend, dass in der Begründung des Regierungsentwurfs auch der Fall einer unentgeltlichen beziehungsweise
verbilligten Überlassung von Wirtschaftsgütern angesprochen wird. Diese Vorstellung hat indessen im Wortlaut der
Norm keinen Niederschlag gefunden (Mückl/Schnorberger, DStR 2017, 2145, 2147). Bezogen auf versehentlich nicht
erfasste fiktive Veräußerungsgewinne nach § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG kommt hinzu, dass keine Besteuerungslücke
droht, weil die Versteuerung später im Fall der echten Veräußerung der Anteile nachgeholt werden kann (Tiedchen,
EFG 2023, 1465, 1466).


28


4. Da das FG von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, ist sein Urteil aufzuheben. Die Sache ist auch
spruchreif, da nach den vorstehenden Ausführungen eine Einkommenskorrektur nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG
unterbleiben muss und deshalb der auf die Rücknahme dieser Einkommenskorrektur zielenden Klage stattzugeben
ist.


29


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.30
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Urteil vom 17. Dezember 2025, I R 9/23
Verhältnis von § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 zu § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG


ECLI:DE:BFH:2025:U.171225.IR9.23.0


BFH I. Senat


UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 3, UmwStG 2006 § 12 Abs 3 Halbs 1, UmwStG 2006 § 23 Abs 1, UmwStG 2006 § 21 Abs 1 S
2, GewStG § 9 Nr 2a S 1, KStG § 8b Abs 4 S 6, GewStG VZ 2016 , KStG VZ 2016


vorgehend FG Düsseldorf, 24. November 2022, Az: 14 K 392/22 G,F


Leitsätze


1. § 4 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG 2006) ermöglicht seinem unmissverständlichen
Wortlaut nach die Anrechnung des Zeitraums der Zugehörigkeit des eingebrachten Wirtschaftsguts (nur), wenn die Dauer
der Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam ist. Letzteres betrifft aber
nicht die Situation des gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes,
weil dafür alleine der Beginn des Erhebungszeitraums, also ein Zeitpunkt und eben nicht ein Zeitraum,
rechtsfolgenauslösend ist (Bestätigung der Senatsurteile vom 11.07.2023 - I R 21/20, BFHE 281, 424, BStBl II 2024, 413;
vom 11.07.2023 - I R 36/20, BFHE 281, 439, BStBl II 2024, 419; vom 11.07.2023 - I R 40/20, BFHE 281, 453, BStBl II
2024, 434, und vom 11.07.2023 - I R 45/20, BFHE 281, 463, BStBl II 2024, 438).


2. Ist § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 als spezifische Ausnahmevorschrift seinem Wortlaut nach von vornherein nicht
einschlägig, ist eine erweiternde Auslegung in dem Sinn, dass der erforderliche Beteiligungszeitraum als
"tatbestandliches Weniger" durch einen Beteiligungsstichtag ersetzt wird, abzulehnen (Bestätigung der Grundsätze des
Senatsurteils vom 16.04.2014 - I R 44/13, BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 24.11.2022 - 14 K 392/22 G,F
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter V ist. Dieser war
zugleich alleiniger Gesellschafter der V-GmbH. Die Klägerin ist zudem Komplementärin der … GmbH & Co. KG (KG),
deren alleiniger Kommanditist wiederum V ist.


1


Mit notarieller Urkunde vom …2016 beschloss die Gesellschafterversammlung der Klägerin, ihr Stammkapital durch
Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils im Nennbetrag von … € auf … € zu erhöhen. Die auf den neuen
Geschäftsanteil zu leistende Stammeinlage war nicht in Geld zu erbringen, sondern im Wege des Anteilstauschs
dadurch zu leisten, dass V als Übernehmer des neuen Geschäftsanteils die von ihm gehaltene Beteiligung an der V-
GmbH in die Klägerin einbringt. Die Abtretung des Geschäftsanteils erfolgte mit sofortiger Wirkung. Die Anteile an
der V-GmbH waren zuvor im Sonder-Betriebsvermögen des V bei der KG bilanziert. Die Beteiligung wurde von der
Klägerin mit dem Buchwert eingebracht und als sogenannter qualifizierter Anteilstausch im Sinne des § 21 Abs. 1
Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes in der für das Streitjahr maßgeblichen Fassung (UmwStG 2006) behandelt.


2
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Entscheidungsgründe


II.


Im September 2016 erhielt die Klägerin als nunmehrige Alleingesellschafterin der V-GmbH von dort eine
Gewinnausschüttung in Höhe von … €.


3


Nach Abgabe der Gewerbesteuererklärung der Klägerin für den Erhebungszeitraum 2016 (Streitjahr) wies der
Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) mit Schreiben vom 24.09.2018 darauf hin, dass 95 % der Dividende
dem Gewinn nach § 8 Nr. 5 des Gewerbesteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (GewStG)
hinzuzurechnen seien, da die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG nicht erfüllt seien. Mit
Gewerbesteuermessbescheid vom 19.02.2019 ließ das FA bei der Berechnung des Gewerbeertrags die
Gewinnausschüttung nach § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung
(KStG) i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG, gekürzt um 5 % nach § 8b Abs. 5 KStG, außer Ansatz, rechnete die Dividende aber
sodann zu 95 % (… €) nach Maßgabe des § 8 Nr. 5 GewStG wieder hinzu. Zur Begründung führte es aus, dass die
Beteiligung an der V-GmbH nicht schon zu Beginn des streitgegenständlichen Erhebungszeitraums mindestens 15 %
betragen habe und damit die Voraussetzungen des § 8 Nr. 5 i.V.m. § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG nicht erfüllt seien.


4


Nach erfolglosem Einspruch erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht (FG) Düsseldorf, der mit dem in
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2023, 419 veröffentlichten Urteil vom 24.11.2022 - 14 K 392/22 G,F
stattgegeben wurde.


5


Dagegen richtet sich die Revision des FA, die auf die Verletzung materiellen Rechts gestützt wird.6


Das FA beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.7


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.8


Die Revision ist begründet, führt zur Aufhebung des FG-Urteils und zur Klageabweisung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat rechtsfehlerhaft dahin erkannt, dass im Streitfall die
Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG erfüllt waren.


9


1. Nach § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG bleiben von einer Kapitalgesellschaft bezogene Gewinnanteile (Dividenden) im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bei der Ermittlung des Einkommens der
Kapitalgesellschaft außer Ansatz. Dies gilt nach § 7 GewStG grundsätzlich auch für die Ermittlung des
Gewerbeertrags. Nach § 8 Nr. 5 GewStG sind dem nach § 7 GewStG ermittelten Gewinn aus Gewerbebetrieb die nach
§ 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz bleibenden Gewinnanteile wieder hinzuzurechnen, soweit sie nicht die
Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG erfüllen; nach § 8b Abs. 5 KStG unberücksichtigt bleibende
Betriebsausgaben sind dabei in Abzug zu bringen. Nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG erfolgt wiederum eine Kürzung
der Gewinnanteile, wenn die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 % des Grund- oder
Stammkapitals beträgt und die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Gewinns nach § 7 GewStG angesetzt worden
sind. § 8 Nr. 5 GewStG ist insoweit als Sonderregelung aufzufassen, die abstrakt auf die Voraussetzungen des § 9
Nr. 2a GewStG abstellt (vgl. Senatsbeschluss vom 09.11.2011 - I B 62/11, BFH/NV 2012, 449).


10


2. Entscheidungserhebliche Tatbestandsvoraussetzung des § 9 Nr. 2a GewStG ist, ob die Beteiligung "zu Beginn des
Erhebungszeitraums" bestand. Dabei gilt das Stichtagsprinzip; auf spätere Veränderungen kommt es regelmäßig
nicht an (Senatsurteile vom 16.04.2014 - I R 44/13, BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303; vom 28.06.2022 - I R 43/18,
BFHE 276, 569, BStBl II 2024, 650). Nach Maßgabe der vorgenannten Urteile, an denen der Senat festhält, sind die
Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG im Streitfall nicht erfüllt, denn die Klägerin war zu Beginn des
Erhebungszeitraums, also am 01.01.2016, tatsächlich nicht an der V-GmbH beteiligt, und es erfolgt insoweit auch
keine Zurechnung der Vorbesitzzeit nach den Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes 2006.


11


a) Der Senat hat im Urteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) ausgeführt, dass nach
entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 2 Satz 3 (i.V.m. § 23 Abs. 1) UmwStG 2006 bei einem sogenannten
qualifizierten Anteilstausch unter der Voraussetzung des Ansatzes des eingebrachten Betriebsvermögens mit einem
unter dem gemeinen Wert liegenden Wert durch die übernehmende Gesellschaft der Zeitraum der Zugehörigkeit
eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen der übertragenden Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger
anzurechnen ist, wenn die Dauer der Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen für die Besteuerung
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bedeutsam ist. Das damit angesprochene zeitliche Maß ("Dauer") ist allerdings für die Gewährung des sogenannten
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach Maßgabe von § 9 Nr. 2a GewStG, das eine Beteiligung von
mindestens 15 % am Grund- oder Stammkapital zu Beginn des Erhebungszeitraums ‑‑damit zu einem Zeitpunkt und
nicht für einen Zeitraum‑‑ verlangt, nicht relevant.


Der Senat hat bei der Entscheidung dieser Rechtsfrage daher vor allem darauf verwiesen, dass § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG 2006 seinem unmissverständlichen Wortlaut nach die Anrechnung des Zeitraums der Zugehörigkeit des
eingebrachten Wirtschaftsguts (nur) dann ermöglicht, wenn die Dauer der Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum
Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam ist. Rechtsfolgenauslösend ist aber in der Situation des
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG allein der Beginn des
Erhebungszeitraums, also ein Zeitpunkt und eben nicht ‑‑wie etwa in § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Investitionszulagengesetzes 1999 oder auch in § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG‑‑ ein Zeitraum (bestätigt durch
Senatsurteile vom 11.07.2023 - I R 21/20, BFHE 281, 424, BStBl II 2024, 413; vom 11.07.2023 - I R 36/20, BFHE
281, 439, BStBl II 2024, 419; vom 11.07.2023 - I R 40/20, BFHE 281, 453, BStBl II 2024, 434; vom 11.07.2023 -
I R 45/20, BFHE 281, 463, BStBl II 2024, 438). Ist § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 aber seinem Wortlaut nach von
vornherein nicht einschlägig, entfällt insoweit die Wirkkraft der Vorschrift. Der Senat hat die Norm als spezifische
Ausnahmevorschrift verstanden und deshalb ihre erweiternde Auslegung in dem Sinn, dass der erforderliche
Beteiligungszeitraum als "tatbestandliches Weniger" durch einen Beteiligungsstichtag ersetzt wird, abzulehnen.
Daran ändert nach Auffassung des Senats auch die Verweisung in § 23 Abs. 1 UmwStG 2006 auf § 12 Abs. 3
Halbsatz 1 UmwStG 2006 nichts, weil diese als "Generalklausel" für Fälle des Eintritts in (zurückliegende)
Zeiterfordernisse hinter die insoweit speziellere Verweisungsnorm des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 systematisch
zurücktritt.


13


b) Das vorgenannte Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) hat in der Literatur
Zustimmung gefunden (vgl. Nöcker, FinanzRundschau ‑‑FR‑‑ 2014, 819; Gosch, BFH/PR 2014, 322; Böing, GmbH-
Steuerberater 2014, 227, 228, und Der Ertragsteuerberater 2014, 242, 243; Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG
Rz 175; Brandis/Heuermann/Loose, § 4 UmwStG Rz 26; Brandis/Heuermann/Nitzschke, § 23 UmwStG Rz 55; Roser
in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 2a Rz 36; BeckOK GewStG/Hidien, 15. Ed. 01.09.2025, GewStG
§ 9 Rz 873a; Patt in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 23 UmwStG Rz 141; Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 10. Aufl., § 4 UmwStG Rz 75; jetzt auch Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 02.01.2025, BStBl I 2025, 92, Tz. 04.15, entgegen BMF-Schreiben
vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Tz. 04.15). Allerdings hat das Urteil auch Kritik erfahren (vgl. Lenz/Adrian, Der
Betrieb ‑‑DB‑‑ 2014, 2670; Mattern, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2014, 2376; Weiss/Brühl, Die
Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2018, 22, 25 ff.; Tetzlaff, Neue Wirtschaftsbriefe ‑‑NWB‑‑ 2023, 1828, 1833;
Liedgens/Neudenberger, Ubg 2024, 127, 132 f.; van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl.,
§ 4 Rz 98; Martini in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 4 UmwStG Rz 218 f.; Güroff in Glanegger/Güroff,
GewStG, 11. Aufl., § 9 Nr. 2a Rz 5; Bergmann in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 9 Nr. 2a
Rz 36; eventuell ebenfalls Drissen, EFG 2023, 421, 422), der sich das FG im angefochtenen Urteil angeschlossen hat.
Der Senat hält nach nochmaliger Überprüfung an seiner bisherigen Rechtsprechung fest.


14


aa) Soweit das FG im angefochtenen Urteil auf der Grundlage der Auslegung des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 im
Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) den weitergehenden Schluss gezogen
hat, dass damit keine Sperrwirkung gegenüber § 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006 eintritt (so auch Lenz/Adrian,
DB 2014, 2670, 2671; Tetzlaff, NWB 2023, 1828, 1833; Liedgens/Neudenberger, Ubg 2024, 127, 132), ist dies
rechtsfehlerhaft. Vielmehr darf die Beschränkung auf zeitraumbezogene Merkmale in der speziellen Vorschrift des
§ 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 nicht durch die Einbeziehung von zeitpunktbezogenen Merkmalen in die generelle
Vorschrift des § 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006 entwertet werden. Dies lässt sich auch nicht dadurch
rechtfertigen, den Anwendungsbereich des gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs aufgrund der
gesetzgeberischen Grundentscheidung zur Einmalbesteuerung auf Ebene der ausschüttenden Kapitalgesellschaft
grundsätzlich weit auszulegen und Beschränkungen des Schachtelprivilegs durch das Stichtagsprinzip auf
notwendige Ausnahmen zu begrenzen (so aber Liedgens/Neudenberger, Ubg 2024, 127, 133).


15


bb) Dem FG ist auch nicht darin zu folgen, dass sich aus der parallelen Verweisung in § 23 Abs. 1 UmwStG 2006 auf
§ 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006 einerseits und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 andererseits kein
Vorrangverhältnis in der angeordneten entsprechenden Anwendung der Vorschriften ergebe, weil keine
divergierenden Regelungsanordnungen bestünden (ähnlich Lenz/Adrian, DB 2014, 2670, 2671; Weiss/Brühl, Ubg
2018, 22, 26; auch Bergmann in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 9 Nr. 2a Rz 36). Soweit
das FG ausführt, § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 spreche lediglich davon, dass der Zeitraum der "Zugehörigkeit zum
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Betriebsvermögen der übertragenden Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger anzurechnen" sei und folgert,
§ 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006 treffe mit der Anordnung des Eintritts in die steuerliche Rechtsnachfolge
keine davon abweichende Aussage, gewichtet es nicht ausreichend, dass es vorliegend und bezogen auf § 9 Nr. 2a
GewStG gerade nicht um eine Zeitraum-, sondern um eine Zeitpunktbezogenheit geht. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG
2006 ist danach nicht erfüllt und § 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006, der daneben in § 23 Abs. 1 UmwStG 2006
genannt wird, tritt zurück (zutreffend Nöcker, FR 2014, 819, 820; Roser in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz,
§ 9 Nr. 2a Rz 36), weil dort die Frage zurückliegender Zeiterfordernisse abschließend geregelt wird.


cc) Für die Sichtweise des FG spricht auch nicht die Gesetzeshistorie: Soweit die Klägerin in der mündlichen
Verhandlung vor dem Senat ausgeführt hat, § 4 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 1995 (UmwStG
1995) stelle lediglich eine (klarstellende) Erweiterung der durch das Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen
Vorschriften (Steuerbereinigungsgesetz 1999, BGBl I 1999, 2601, BStBl I 2000, 13) eingeführten Anordnung in § 4
Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995 dar, durch welche die bis dahin geregelten Einzelfälle als Beispiele ("insbesondere") im
Gesetz belassen worden seien, weil eine abschließende Aufzählung der fortzuführenden Besteuerungsmerkmale
nicht möglich gewesen sei (BTDrucks 14/1655, S. 13; s.a. Lenz/Adrian, DB 2014, 2670, 2671; Mattern, DStR 2014,
2376, 2377; Weiss/Brühl, Ubg 2018, 22, 26; Tetzlaff, NWB 2023, 1828, 1833; Martini in Widmann/Mayer,
Umwandlungsrecht, § 4 UmwStG Rz 218 f.), spricht dies nicht gegen die Sichtweise des Senats. Der Gesetzgeber hat
§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 1999/2006 nicht etwa, was aber naheliegend gewesen wäre, aus
dem Gesetz gestrichen, sondern ist erkennbar davon ausgegangen, dass nach dem Wortlaut der Norm lediglich und
insoweit abschließend ein zeitraumbezogenes Besteuerungsmerkmal zugerechnet wird.
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Nichts anderes folgt daraus, dass in den genannten Gesetzesmaterialien zu § 4 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995 zur nicht
möglichen abschließenden Aufzählung der fortzuführenden Besteuerungsmerkmale beispielhaft auf Tz. 04.08 des
Umwandlungssteuererlasses 1995 (BMF-Schreiben vom 25.03.1998, BStBl I 1998, 268) verwiesen wird. Daraus kann
angesichts des unmissverständlichen Wortlauts des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1999/2006 nicht abgeleitet werden,
dass der Gesetzgeber bezogen auf den Anschaffungszeitpunkt keine Einschränkung der Wirkungen des Satzes 1
gewollt habe und aufgrund einer "Zusammenschau" auch der Übergang zeitpunktbezogener Merkmale geboten sei.
Ein solcher gesetzgeberischer Wille kommt durch das Fortbestehen des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1999/2006 nicht
zum Ausdruck und kann durch den Verweis auf Verwaltungsinnenrecht in den Gesetzesmaterialien nicht ersetzt
werden. Entgegen den Befürchtungen der Klägerin ergibt sich aus dieser Auslegung im Übrigen kein Zweifel an der
(weiteren) Zulässigkeit degressiver Abschreibungen durch den übernehmenden Rechtsnachfolger.
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dd) Dass im Streitjahr § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG anwendbar ist, führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Die
Klägerin hat zwar den Anteil an der V-GmbH unterjährig hinzuerworben und die Ausschüttung ist nach § 8b Abs. 1
i.V.m. Abs. 4 Satz 6 KStG außer Ansatz geblieben. In § 9 Nr. 2a GewStG gibt es aber keinen vergleichbaren
Regelungsinhalt (vgl. Senatsurteil vom 13.03.2024 - I R 30/21, BFH/NV 2024, 922; s.a. Brandis/Heuermann/Rengers,
§ 8b KStG Rz 119a; Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 289; zum vermeintlichen Wertungswiderspruch vgl. auch
Mattern, DStR 2014, 2376, 2378 f.), weshalb dort das strenge Stichtagsprinzip gilt.
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3. Da das FG von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, ist sein Urteil aufzuheben. Die Sache ist spruchreif,
da eine Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 2a GewStG im Streitfall zu unterbleiben hat.
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4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.21
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